
Anlage 1a
An (untere Bauaufsichts- / Abgrabungsbehörde) Nr. Im Bau- / Abgrabungsantragsverzeichnis 

der unteren Bauaufsichtsbehörde
Eingangsstempel der unteren 
Bauaufsichtsbehörde

Zutreffendes hüte ankreuzen EsJ oder ausfüllen

Erklärung über die Erfüllung des Kriterienkatalogs 

gemäß Anlage 2 der BauVorIV

1. Antragsteller / Bauherr
Name
Innwerk AG

Vorname Telefon (mit Vorwahl) Fax

Straße, Hausnummer
Schulstraße 2

PLZ, Ort
84533 Stammham

E-Mail
hydropower@verbund.com

2. Ersteller des Standsicherheitsnachweises
(Werden die Standsicherheitsnachweise durch mehrere Tragwerksplaner erstellt, erfolgt die Koordinierung durch den Unterzeichner)

Name
Kichler (Winderl Ingenieure GmbH)

Vorname
Georg

Telefon (mit Vorwahl)
089 24 88 15 26 00

Fax

Straße, Hausnummer PLZ, Ort E-Mail
Landaubogen 1 81373 München office@winderl-ing.de

Nachwelsberechtigung nach Art. 62 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 1 BayBO

O nein [Xj ja Beruf
Bauingenieur

3. Baugrundstück
Gemarkung Flur-Nr. Gemeinde
Egglflng am Inn 1006/7 Bad Füssing
Straße, Hausnummer Gemeindeteil Verwaltungsgemeinschaft

Egglfing am Inn

4. Vorhaben__________________________________ _____
(Besteht ein Vorhaben aus mehreren baulichen Anlagen, so ist der Kriterienkatalog für jede bauliche Anlage gesondert auszufüllen) 

Genaue Bezeichnung des Vorhabens

KW Eggling - Obernberg - Durchgängigkeit und Lebensraum - Unteres Auedotationsbauwerk

mailto:hydropower@verbund.com
mailto:office@winderl-ing.de


5. Kriterienkatalog gemäß Anlage 2 der BauVorIV
Nr. 1 a) Die Baugrundverhältnisse sind eindeutig und erlauben eine übliche Flachgründung 

entsprechend DIN 1054.
H ja I I nein

b) Es liegen keine Gründungen auf setzungsempfindlichem Baugrund vor. IE) ja I I nein

Nr. 2 a) Bei erddruckbelasteten Gebäuden beträgt die Höhendifferenz zwischen Gründungssohle 
und Erdoberfläche maximal 4 m.

□ ja I I nein

b) Einwirkungen aus Wasserdruck müssen rechnerisch nicht berücksichtigt werden. [El ja I I nein

Nr. 3 a) Angrenzende bauliche Anlagen oder öffentliche Verkehrsflächen werden nicht 
beeinträchtigt.

El Ja I I nein

b) Nachzuweisende Unterfangungen oder Baugrubensicherungen sind nicht erforderlich. [El ja I I nein

Nr. 4 a) Die tragenden und aussteifenden Bauteile gehen im Wesentlichen bis zu den
Fundamenten unversetzt durch.

El ja I I nein

b) Ein rechnerischer Nachweis der Gebäudeaussteifung, auch für Teilbereiche, ist nicht 
erforderlich.

IEl ja I I nein

Nr. 5 a) Die Geschossdecken sind linienförmig gelagert und dürfen für gleichmäßig verteilte
Lasten (kN/m2) und Linienlasten aus nichttragenden Wänden (kN/m) bemessen werden.

□ ja I I nein

b) Geschossdecken ohne ausreichende Querverteilung erhalten keine Einzellasten. □ ja I I nein

Nr. 6 a) Die Bauteile der baulichen Anlage oder die bauliche Anlage selbst können mit einfachen 
Verfahren der Baustatik berechnet oder konstruktiv festgelegt werden. Räumliche 
Tragstrukturen müssen rechnerisch nicht nachgewiesen werden.

IEl ja I I nein

b) Besondere Stabilitäts-, Verformungs- und Schwingungsuntersuchungen sind nicht 
erforderlich.

[El ja I l nein

Nr. 7 a) Außergewöhnliche sowie dynamische Einwirkungen sind nicht vorhanden. [El ja I I nein

b) Beanspruchungen aus Erdbeben müssen rechnerisch nicht verfolgt werden. [El ja I I nein

Nr, 8 Besondere Bauarten wie Spannbelonbau, Verbundbau, Leimholzbau und geschweißte 
Aluminiumkonstruktionen werden nicht angewendet.

El ja I I nein

Die vorgenannten Kriterien wurden ausnahmslos mit ja beantwortet.

Eine Prüfung des Standsicherheitsnachweises ist daher

lAjja 

I I nein

|X| nicht erforderlich. 

I I erforderlich.

6. Unterschriften (.^vv\«-UREK/,/V4/^
Ersteller des Stan.d^f)erf\ei,tsnachweises □ .9\.A"%\cr ’’o Antragsteller / Bauherr

22.02.2022 W ^ /
Innwerk AG ^ 

zz.i.jLozsb //
Datum, Unterschrift Datum, Unterschrift ^ /

n:u rnfjjn vj



zu Anlage 1a

Erläuterungen zur

„Erklärung über die Erfüllung des Kriterienkatalogs 
gemäß Anlage 2 der BauVorIV“

Grundsätzliches

Die Prüfpflicht für den Standsicherheitsnachweis entfällt nur, wenn alle Kriterien des Kriterienkatalogs 

ausnahmslos zutreffen. Diese Feststellung trifft der Nachweisersteller. Die Feststellung des 

Nachweiserstellers wird von der Bauaufsichtsbehörde nicht überprüft.

Erläuterungen zu den einzelnen Kriterien:

Kriterium Nr. 1

a) Die Baugrundverhältnisse sind eindeutig und erlauben eine übliche Flachgründung entsprechend 

DIN 1054.

b) Es liegen keine Gründungen auf setzungsempfindlichem Baugrund vor.

„Eindeutig" sind die Baugrundverhäitnisse, wenn im betreffenden Baufeld zweifelsfrei einfache und 

einheitliche Baugrundverhältnisse vorhanden sind und die Beurteilung der Standsicherheit aufgrund 

gesicherter Erfahrungen (z.B, aus nahen Nachbarbauvorhaben) erfolgen kann. Die Kontrolle der 

Baugrundverhäitnisse erfolgt während der Bauausführung, z.B. bei Aushub der Baugrube oder bei der 

Herstellung der Gründungsebene. Bei Fehlen gesicherter Erfahrungen über den Baugrund im 

Baugebiet können eindeutige Baugrundverhäitnisse nur dann als gegeben angenommen werden, 

wenn zur Erstellung des Standsicherheitsnachweises ein geotechnischer Bericht zur 

Baugrunduntersuehung (geotechnischer Untersuchungsbericht) vorliegt, welcher die relevanten 

Anforderungen (zulässige Bodenpressungen, Angaben zu Setzungen, Angaben zu Grund- und 

Schichtenwasser, Angaben zur Baugrubensicherung) bestätigt.

Unter „üblicher Flachgründung entsprechend DIN 1054“ sind Gründungen auf Einzel- und 

Streifenfundamenten sowie tragende Bodenplatten zu verstehen, die unter Annahme einer linearen 

Sohldruckverteilung berechnet werden, wobei der einwirkende charakteristische Sohldruck und der 

aufnehmbare Sohldruck einander gegenübergestellt werden (Annahmen „aufnehmbarer Sohldruck” 

nach DIN 1054:2005-01 Anh. A).

„Setzungsempfindlicher Baugrund" ist in dem Sinn zu verstehen, dass Setzungsbeträge zu erwarten 

sind, die aufgrund der Baugrundbeschaffenheit und der mechanischen Eigenschaften der 

Tragkonstruktion einen maßgeblichen Einfluss auf die Standsicherheit haben.
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Kriterium Nr. 2

a) Bei erddruckbelasteten Gebäuden beträgt die Höhendifferenz zwischen Gründungssohle und 

Erdoberfläche maximal 4 m.

b) Einwirkungen aus Wasserdruck müssen rechnerisch nicht berücksichtigt werden.

Die „Höhendifferenz zwischen Gründungssohle und Erdoberfläche“, auf der die Erddruckbelastung 

anfällt, bezieht sich sowohl auf wesentliche tragende Bauteile als auch auf das Gesamtbauwerk 

(z.B. Hanglage).

„Wasserdruck muss rechnerisch nicht berücksichtigt werden“ bezieht sich sowohl auf wesentliche 

tragende Bauteile als auch auf das Gesamtbauwerk (z.B. bei erforderlicher Auftriebssicherung).

Kriterium Nr. 3

a) Angrenzende bauliche Anlagen oder öffentliche Verkehrsflächen werden nicht beeinträchtigt.

b) Nachzuweisende Unterfangungen oder Baugrubensicherungen sind nicht erforderlich.

Eine Beeinträchtigung von angrenzenden baulichen Anlagen oder öffentlichen Verkehrsflächen 

bezieht sich ausschließlich auf deren Standsicherheit.

Erforderliche Unterfangungen sind aufgrund DIN 4123:2000-09 Abschnitt 4 Buchstabe f und 

Abschnitt 10.3 rechnerisch nachzuweisen (End- und Zwischenzustände) und gemäß Abschnitt 9 

auszuführen. Auf den rechnerischen Nachweis kann für Bauzustände nur dann verzichtet werden, 

wenn ausnahmslos alle Randbedingungen gemäß Abschnitt 10.2 Buchstabe d eingehalten sind.

Kriterium Nr. 4

a) Die tragenden und aussteifenden Bauteile gehen im Wesentlichen bis zu den Fundamenten 

unversetzt durch.

b) Ein rechnerischer Nachweis der Gebäudeaussteifung, auch für Teilbereiche, Ist nicht erforderlich.

Unter „tragenden und aussteifenden Bauteilen“ sind solche Bauteile zu verstehen, die sowohl 

Vertikallasten abtragen als auch zur Aussteifung des Bauwerkes erforderlich sind.

Nur vertikallasttragende Wände und Stützen dürfen mit Über- oder Unterzügen abgefangen werden, 

solange die Aussteifungssysteme nicht betroffen werden.
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Der Nachweis der Aussteifung bzw. der Aufnahme planmäßiger Horizontaikräfte für Gebäude und für 

Bauwerksteile (z. B. Wände oder Decken) ist nicht erforderlich, wenn aufgrund der Anzahl und der 

konstruktiven Ausbildung der aussteifenden Bauteile zweifelsfrei die horizontalen Belastungen und 

Stabilisierungskräfte ohne explizite Nachweise sicher in die Gründung abgeleitet werden können. Ein 

Nachweis der Aussteifung ist z.B. zu führen bei Hallen oder Skelettbauten mit aussteifenden vertikalen 

oder horizontalen Verbänden, Rahmen, Scheiben oder Kernen.

Kriterium Nr. 5

a) Die Geschossdecken sind linienförmig gelagert und dürfen für gleichmäßig verteilte Lasten 

(kN/m2) und Linienlasten aus nichttragenden Wanden (kN/m) bemessen werden.

b) Geschossdecken ohne ausreichende Querverteilung erhalten keine Einzellasten.

Geschossdecken mit ausreichender Querverteilung (z.B, Stahlbetondecken) fallen unter dieses 

Kriterium, wenn

- eine iinienförmige, starre Lagerung in der Berechnung angenommen werden darf,

- nur Flächenlasten inklusive Trennwandzuschlag zu berücksichtigen sind und

- der Nachweis von Einzei- und Linienlasten mit einfachen Methoden (z. B. Tragstreifen nach 

Heft 240 des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton) erfolgen kann.

Geschossdecken ohne ausreichende Querverteilung (z.B. Holzbalkendecken, Ziegeldecken) fallen 

unter dieses Kriterium, wenn

- eine linienförmige, starre Lagerung ln der Berechnung angenommen werden darf,

- nur Fiächenlasten inklusive Trennwandzuschlag zu berücksichtigen sind und

- der Nachweis von Einzel- und Linienlasten mit gesondert bemessenen Bauteilen erfolgt.

Kriterium Nr. 6

a) Die Bauteile der baulichen Anlage oder die bauliche Anlage selbst können mit einfachen 

Verfahren der Baustatik berechnet oder konstruktiv festgelegt werden. Räumliche Tragstrukturen 

müssen rechnerisch nicht nachgewiesen werden.

b) Besondere Stabilitäts-, Verformungs- und Schwingungsuntersuchungen sind nicht erforderlich.

Zu „einfachen Verfahren der Baustatik" gehört z.B. die Anwendung von einfachen Formeln und 

Tabellen für Stab-, Platten- und Scheibentragwerke. Werden Rechenprogramme 

(Stabwerksprogramme, FEM-Programme für Platten oder Scheibentragwerke) angewendet, so 

müssen die Bemessung wesentlicher Bauteile bzw. die Bemessungsschnittgrößen durch den 

Tragwerkspianer durch einfache Vergleichsrechnungen kontrolliert und dokumentiert werden.
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Das Kriterium gilt als erfüllt, wenn räumliche Systeme durch Zerlegung in einfache ebene Systeme

nachgewiesen werden können. Dazu zählen z.B. übliche Dachkonstruktionen (z.B. Pfetten-,

Walmdächer).

„Besondere Stabilitätsuntersuchungen'' sind nicht;

- Knicknachweis einer Pendelstütze,

- Kippnachweis von Einfeldträgern, die mit dem zulässigen Abstand der Kippaussteifungen geführt 

werden und die aufgrund der Randbedingungen keine weitere Verfolgung der Stabillsierungskräfte 

erfordern.

„Besondere Verformungsuntersuchungen'' sind nicht:

- einfache Durchbiegungsnachweise an ebenen Systemen ohne Berücksichtigung von 

Einwirkungen aus Temperatur und Schwinden,

- Durchbiegungsnachweise, bei denen das Kriechen nur mit einem pauschalen Faktor 

berücksichtigt wird.

„Besondere Schwingungsuntersuchungen“ sind nicht;

- Ermittlungen der Eigenfrequenz am Einmassenschwinger oder an einfachen Einfeldträgern.

Das Kriterium ist z.B. nicht erfüllt für:

- Berechnungen nach Theorie 2. Ordnung,

- Biegedrillknick- und Beulnachweise,

- Tragwerke, bei denen der Feuerwiderstand der tragenden Elemente mit Ingenieurmethoden 

bestimmt wird (sog, „heiße Bemessung").

Kriterium Nr. 7

a) Außergewöhnliche sowie dynamische Einwirkungen sind nicht vorhanden.

b) Beanspruchungen aus Erdbeben müssen rechnerisch nicht verfolgt werden.

Außergewöhnliche und dynamische Einwirkungen sind in DIN 1055-100 definiert.

Unter das Kriterium fallen dynamische Einwirkungen, die gemäß bauaufsichtlich eingeführtem 

Regelwerk bei der Berechnung durch ruhende Ersatzlasten ersetzt werden und für die kein 

Ermüdungsnachweis (Nachweis der Schwingbreite) erforderlich ist.

Das Kriterium ist z.B. nicht erfüllt für;

- Tragwerke unter Anpralllasten durch LKW oder vergleichbar schwere Fahrzeuge,

- Kranbahnen,

- Brücken,

4



schwingungsanfällige Bauwerke nach DIN 1055.

Kriterium Nr. 8

Besondere Bauarten wie Spannbetonbau, Verbundbau, geklebte Holzkonstruktionen und geschweißte 

Aluminiumkonstruktionen werden nicht angewendet.

Die Aufzählung ist beispielhaft und in Verbindung mit Kriterium Nr. 6 zu sehen.

Unter „besondere Bauarten“ fallen nicht:

- zugelassene Spannbetonhohldielen / Betonhohldielen mit Typenprüfung bei Einhaltung des 

festgelegteh Anwendungsbereiches,

- andere zugelassene Fertigteilplatten mit Typenprüfung bei Einhaltung des festgelegten 

Anwendungsbereiches,

- Beton-Halbfertigteilelemente mit statisch mitwirkender Ortbetonschicht z.B. für Wände und 

Decken,

- Brettschichtholzquerschnitte als gerade Balken (z.B. Deckenbalken, Sparren und Pfetten),

- Wintergarten- und Treppenkonstruktionen nach Handwerksregeln,

Unter „besondere Bauarten“ fallen z.B. auch:

- Gartzglaskonstruktionen,

- Seiltragwerke,

- Nagelplattenbinder mit Stützweiten über 12 m.
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Anlage 1a
An (untere Bauaufsichts- / Abgrabungsbehörde) Nr. im Bau- / Abgrabungsantragsverzeichnis 

der unteren Bauaufsichtsbehörde
Eingangsstempel der unteren 
Bauaufsichtsbehörde

Zulraffendes bitte ankreuzen Sl oder ausfüllen

Erklärung über die Erfüllung des Kriterienkatalogs 

gemäß Anlage 2 der BauVörIV

1. Antragsteller/Bauherr
Name l Vorname
Innwerk AG j

Telefon (mit Vorwahl) Fax

Straße, Hausnummer I PLZ, Ort
Schulstraße 2 j 84533 Stammham

E-Mail
hydropower@verbund.com

2. Ersteller des Standsicherheitsnachweises
(Werden die Standsicderheitsnaohweise durch mehrere Tragwerksplaner erstellt, erfolgt die Koordinierung durch den Unterzeichner)

Name Vorname Telefon (mit Vorwahl) Fax
Kichler (Winderl Ingenieure GmbH) Georg 089 24 88 15 26 00
Straße, Hausnummer PLZ, Ort E-Mail
Landaubogen 1 81373 Mönchen office@winderl-ing.de

Nachweisberechtigung nach Art. 62 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 1 BayBO

□ nein ja
Beruf
Bauingenieur

3. Baugrundstück
Gemarkung Flur-Nr. Gemeinde
Argen am Inn 521/1,523 Bad Füssing
Straße, Hausnummer Gemeindeteil Verwaltungsgemeinschaft

Egglfing am Inn

4. Vorhaben
(Besteht ein Vorhaben aus mehreren baulichen Anlagen, so Ist der Kriterienkatalog für jede bauliche Anlage gesondert auszufüilen)

Genaue Bezeichnung des Vorhabens
KW Eggling - Obernberg - Durchgängigkeit und Lebensraum - Ausstiegsbauwerk

mailto:hydropower@verbund.com
mailto:office@winderl-ing.de


5. Kriterienkatalog gemäß Anlage 2 der BauVorIV
Nr. 1 a) Die Baugrundverhältnisse sind eindeutig und erlauben eine übliche Flachgründung 

entsprechend DIN 1054.
[El ja I I nein

b) Es liegen keine Gründungen auf setzungsempfindlichem Baugrund vor. □ ja E nein

Nr. 2 a) Bei erddruckbelasteten Gebäuden beträgt die Höhendifferenz zwischen Gründungssohle 
und Erdoberfläche maximal 4 m.

(D

□
E nein

b) Einwirkungen aus Wasserdruck müssen rechnerisch nicht berücksichtigt werden. C
D 

j

□
E nein

Nr. 3 a) Angrenzende bauliche Anlagen oder öffentliche Verkehrsflächen werden nicht 
beeinträchtigt.

□ ja E nein

b) Nachzuweisende Unterfangungen oder Baugrubensicherungen sind nicht erforderlich. □ ja [Xi nein

Nr. 4 a) Die tragenden und aussteifenden Bauteile gehen im Wesentlichen bis zu den
Fundamenten unversetzt durch.

El ja 1 1 nein

b) Ein rechnerischer Nachweis der Gebäudeaussteifung, auch für Teilbereiche, ist nicht 
erforderlich.

□ ja [Xi nein

Nr. 5 a) Die Geschossdecken sind linienförmig gelagert und dürfen für gleichmäßig verteilte
Lasten (kN/m2) und Linienlaslen aus nichttragenden Wänden (kN/m) bemessen werden.

□ ja E ne'|n

b) Geschossdecken ohne ausreichende Querverteilung erhalten keine Einzellasten. □ ja E nein

Nr. 6 a) Die Bauteile der baulichen Anlage oder die bauliche Anlage selbst können mit einfachen 
Verfahren der Baustatik berechnet oder konstruktiv festgelegt werden. Räumliche 
Tragstrukturen müssen rechnerisch nicht nachgewiesen werden.

□ ja E nein

b) Besondere Stabilitäts-, Verformungs- und Schwingungsuntersuchungen sind nicht 
erforderlich.

□ ja E nein

Nr. 7 a) Außergewöhnliche sowie dynamische Einwirkungen sind nicht vorhanden. □ ja E nain

b) Beanspruchungen aus Erdbeben müssen rechnerisch nicht verfolgt werden. El ja 1 1 nein

Nr. 8 Besondere Bauarten wie Spannbetonbau, Verbundbau, Leimholzbau und geschweißte 
Aluminiumkonstruktionen werden nicht angewendet.

Eja 1 1 nein

Die vorgenannten Kriterien wurden ausnahmslos mit ja beantwortet.
CH ja 

IXI nein

Eine Prüfung des Standsicherheitsnachweises ist daher
I I nicht erforderlich. 

IXI erforderlich.

6. Unterschriften /
Ersteller des Standsipftefheffenachwöfs.es 1 lc Antragsteller/Bauherr

-------------------------------X?---------------------------- V- rv i T T-
4- /y®00rn KicMcr * & r Din'- '"H. ^cj // , C AT GG(i;r| l.ichicr

22.02.2022 Ra¥tkaB,Vl M i I BaylkaBou

j Inmverk AG /

1. zo&jJ / / yy
/ Ci* i O 1

Datum, Untersemrift/'. ■/<> Datum.Unterschrift flfj /l/l
/ ’v. <1 , 'L T.......... ..

' ■V/V./;o %a,.144S®0vS4
lAXJfijpn



zu Anlage 1a

Erläuterungen zur

„Erklärung Uber die Erfüllung des Kriterienkatalogs 
gemäß Anlage 2 der BauVorIV“

Grundsätzliches

Die Prüfpflicht für den Standsicherheitsnachweis entfällt nur, wenn alle Kriterien des Kriterienkatalogs 

ausnahmslos zutreffen. Diese Feststellung trifft der Nachweisersteller. Die Feststellung des 

Nachweisersteilers wird von der Bauaufsichtsbehörde nicht überprüft.

Erläuterungen zu den einzelnen Kriterien:

Kriterium Nr. 1

a) Die Baugrundverhältnisse sind eindeutig und erlauben eine übliche Flachgründung entsprechend 

DIN 1054.

b) Es liegen keine Gründungen auf setzungsempfindlichem Baugrund vor.

„Eindeutig" sind die Baugrundverhältnisse, wenn im betreffenden Baufeid zweifelsfrei einfache und 

einheitliche Baugrundverhältnisse vorhanden sind und die Beurteilung der Standsicherheit aufgrund 

gesicherter Erfahrungen (z.B. aus nahen Nachbarbauvorhaben) erfolgen kann. Die Kontrolle der 

Baugrundverhältnisse erfolgt während der Bauausführung, z.B, bei Aushub der Baugrube oder bei der 

Herstellung der Gründungsebene. Bei Fehlen gesicherter Erfahrungen über den Baugrund im 

Baugebiet können eindeutige Baugrundverhältnisse nur dann als gegeben angenommen werden, 

wenn zur Erstellung des Standsicherheitsnachweises ein geotechnischer Bericht zur 

Baugrunduntersuchung (geotechnischer Untersuchungsbericht) vorliegt, welcher die relevanten 

Anforderungen (zulässige Bodenpressungen, Angaben zu Setzungen, Angaben zu Grund- und 

Schichtenwasser, Angaben zur Baugrubensicherung) bestätigt.

Unter „üblicher Flachgründung entsprechend DIN 1054“ sind Gründungen auf Einzel- und 

Streifenfundamenten sowie tragende Bodenplatten zu verstehen, die unter Annahme einer linearen 

Sohldruckverteilung berechnet werden, wobei der einwirkende charakteristische Sohldruck und der 

aufnehmbare Sohldruck einander gegenübergestellt werden (Annahmen „aufnehmbarer Sohldruck“ 

nach DIN 1054:2005-01 Anh. A).

„Setzungsempfindlicher Baugrund" ist in dem Sinn zu verstehen, dass Setzungsbeträge zu erwarten 

sind, die aufgrund der Baugrundbeschaffenheit und der mechanischen Eigenschaften der 

Tragkonstruktion einen maßgeblichen Einfluss auf die Standsicherheit haben.
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Kriterium Nr. 2

a) Bei erddruckbelasteten Gebäuden beträgt die Höhendifferenz zwischen Gründungssohle und 

Erdoberfläche maximal 4 m.

b) Einwirkungen aus Wasserdruck müssen rechnerisch nicht berücksichtigt werden.

Die „Höhendifferenz zwischen Gründungssohle und Erdoberfläche", auf der die Erddruckbelastung 

anfällt, bezieht sich sowohl auf wesentliche tragende Bauteile als auch auf das Gesamtbauwerk 

(z.ß. Hanglage).

„Wasserdruck muss rechnerisch nicht berücksichtigt werden" bezieht sich sowohl auf wesentliche 

tragende Bauteile als auch auf das Gesamtbauwerk (z.B, bei erforderlicher Auftriebssicherung).

Kriterium Nr. 3

a) Angrenzende bauliche Anlagen oder öffentliche Verkehrsflächen werden nicht beeinträchtigt.

b) Nachzuweisende Unterfangungen oder Baugrubensicherungen sind nicht erforderlich.

Eine Beeinträchtigung von angrenzenden baulichen Anlagen oder öffentlichen Verkehrsflächen 

bezieht sich ausschließlich auf deren Standsicherheit.

Erforderliche Unterfangungen sind aufgrund DIN 4123:2000-09 Abschnitt 4 Buchstabe f und 

Abschnitt 10.3 rechnerisch nachzuweisen (End- und Zwischenzustände) und gemäß Abschnitt 9 

auszuführen. Auf den rechnerischen Nachweis kann für Bauzustände nur dann verzichtet werden, 

wenn ausnahmslos alle Randbedingungen gemäß Abschnitt 10.2 Buchstabe d eingehalten sind.

Kriterium Nr. 4

a) Die tragenden und aussteifenden Bauteile gehen im Wesentlichen bis zu den Fundamenten 

unversetzt durch.

b) Ein rechnerischer Nachweis der Gebäudeaussteifung, auch für Teilbereiche, ist nicht erforderlich.

Unter „tragenden und aussteifenden Bauteilen" sind solche Bauteile zu verstehen, die sowohl 

Vertikallasten abtragen als auch zur Aussteifung des Bauwerkes erforderlich sind.

Nur vertikallasttragende Wände und Stützen dürfen mit Über- oder Unterzügen abgefangen werden, 

solange die Aussteifungssysteme nicht betroffen werden.
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Der Nachweis der Aussteifung bzw. der Aufnahme planmäßiger Horizontalkräfte für Gebäude und für 

Bauwerksteile (z. B. Wände oder Decken) ist nicht erforderlich, wenn aufgrund der Anzahl und der 

konstruktiven Ausbildung der aussteifenden Bauteile zweifelsfrei die horizontalen Belastungen und 

Stabilisierungskräfte ohne explizite Nachweise sicher in die Gründung abgeleitet werden können. Ein 

Nachweis der Aussteifung ist z.B. zu führen bei Hallen oder Skelettbauten mit aussteifenden vertikalen 

oder horizontalen Verbänden, Rahmen, Scheiben oder Kernen.

Kriterium Nr. 5

a) Die Geschossdecken sind linienförmig gelagert und dürfen für gleichmäßig verteilte Lasten 

(kN/m2) und Linienlasten aus nichttragenden Wänden (kN/m) bemessen werden.

b) Geschossdecken ohne ausreichende Querverteilung erhalten keine Einzellasten.

Geschossdecken mit ausreichender Querverteilung {z.B. Stahlbetondecken) fallen unter dieses 

Kriterium, wenn

- eine linienförmige, starre Lagerung in der Berechnung angenommen werden darf,

- nur Flächenlasten inklusive Trennwandzuschlag zu berücksichtigen sind und

- der Nachweis von Einzel- und Linienlasten mit einfachen Methoden (z. B. Tragstreifen nach 

Heft 240 des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton) erfolgen kann.

Geschossdecken ohne ausreichende Querverteilung (z.B. Holzbalkendecken, Ziegeldecken) fallen 

unter dieses Kriterium, wenn

- eine linienförmige, starre Lagerung in der Berechnung angenommen werden darf,

- nur Flichenlasten inklusive Trennwandzuschlag zu berücksichtigen sind und

- der Nachweis von Einzel- und Linienlasten mit gesondert bemessenen Bauteilen erfolgt.

Kriterium Nr. 6

a) Die Bauteile der baulichen Anlage oder die bauliche Anlage selbst können mit einfachen 

Verfahren der Baustatik berechnet oder konstruktiv festgelegt werden. Räumliche Tragstrukturen 

müssen rechnerisch nicht nachgewiesen werden.

b) Besondere Sfabilitäts-, Verformungs- und Schwingungsuntersuchungen sind nicht erforderlich.

Zu „einfachen Verfahren der Baustatik" gehört z.B. die Anwendung von einfachen Formeln und 

Tabellen für Stab-, Platten- und Scheibentragwerke. Werden Rechenprogramme 

(Stabwerksprogramme, FEM-Programme für Platten oder Scheibentragwerke) angewendet, so 

müssen die Bemessung wesentlicher Bauteile bzw. die Bemessungsschnittgrößen durch den 

Tragwerksplaner durch einfache Vergleichsrechnungen kontrolliert und dokumentiert werden.
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Das Kriterium gilt als erfüllt, wenn räumliche Systeme durch Zerlegung in einfache ebene Systeme

nachgewiesen werden können. Dazu zählen z.B. übliche Dachkonstruktionen (z.B. Pfetten-,

Walmdächer).

„Besondere Stabilitätsuntersuchungen'' sind nicht:

- Knicknachweis einer Pendelstütze,

- Kippnachweis von Einfeldträgern, die mit dem zulässigen Abstand der Kippaussteifungen geführt 

werden und die aufgrund der Randbedingungen keine weitere Verfolgung der Stabilisierungskräfte 

erfordern.

„Besondere Verformungsuntersuchungen“ sind nicht:

- einfache Durchbiegüngsnachweise an ebenen Systemen ohne Berücksichtigung von 

Einwirkungen aus Temperatur und Schwinden,

- Durchbiegungsnachweise, bei denen das Kriechen nur mit einem pauschalen Faktor 

berücksichtigt wird.

„Besondere Schwingungsuntersuchungen“ sind nicht:

- Ermittlungen der Eigenfrequenz am Einmassenschwinger oder an einfachen Einfeldträgern.

Das Kriterium ist z.B, nicht erfüllt für;

- Berechnungen nach Theorie 2. Ordnung,

- Biegedrillknick- und Beulnachweise,

- Tragwerke, bei denen der Feuerwiderstand der tragenden Elemente mit Ingenieurmethoden 

bestimmt wird (sog. „heiße Bemessung").

Kriterium Nr. 7

a) Außergewöhnliche sowie dynamische Einwirkungen sind nicht vorhanden.

b) Beanspruchungen aus Erdbeben müssen rechnerisch nicht verfolgt werden.

Außergewöhnliche und dynamische Einwirkungen sind in DIN 1055-100 definiert.

Unter das Kriterium fallen dynamische Einwirkungen, die gemäß bauaufsichtlich eingeführtem 

Regelwerk bei der Berechnung durch ruhende Ersatzlasten ersetzt werden und für die kein 

Ermüdungsnachweis (Nachweis der Schwingbreite) erforderlich ist.

Das Kriterium ist z.B. nicht erfüllt für:

- Tragwerke unter Anpralllasten durch LKW oder vergleichbar schwere Fahrzeuge,

- Kranbahnen,

- Brücken,
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schwingungsanfällige Bauwerke nach DIN 1055.

Kriterium Nr. 8

Besondere Bauarten wie Spannbetonbau, Verbundbau, geklebte Holzkonstruktionen und geschweißte 

Aluminiumkonstruktionen werden nicht angewendet.

Die Aufzählung ist beispielhaft und ln Verbindung mit Kriterium Nr. 6 zu sehen.

Unter „besondere Bauarten“ fallen nicht;

- zugelassehe Spannbetonhohldielen / Betonhohidielen mit Typertprüfung bei Einhaltung des 

festgelegten Anwendungsbereiches,

- andere zugelassene Fertigteilpiatten mit Typenprüfung bei Einhaltung des festgelegten 

Anwendungsbereiches,

- Beton-Halbfertigteilelemente mit statisch mitwirkender Ortbetonschicht z.B, für Wände und 

Decken,

- Brettschichtholzquerschnitte als gerade Balken (z.B. Deckenbalken, Sparren und Pfetten),

- Wintergarten- und Treppenkonstruktionen nach Handwerksregeln.

Unter „besondere Bauarten" fallen z.B. auch:

- Ganzglaskonstruktionen,

- Seiltragwerke,

- Nagelplattenbinder mit Stützweiten über 12 m.
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Anlage 1a
An (untere Bauaufsichts- / Abgrabungsbehörde) Nr. im Bau-1 Abgrabungsantragsverzeichnis 

der unteren Bauaufsichtsbehörde
Eingangsstempel der unteren 
Bauaufsichfsbehörde

Zutreffendes bitte ankreuzen Eä oder ausfüllen

Erklärung über die Erfüllung des Kriterienkatalogs 

gemäß Anlage 2 der BauVorIV

1. Antragsteller / Bauherr
Name
Innwerk AG

Vorname Telefon (mit Vorwahl) Fax

Straße, Hausnummer
Schulstraße 2

PLZ, Ort
84533 Stammham

E-Mail
hydropower@verbund.com

2. Ersteller des Standsicherheitsnachweises
(Werden die Stahdsicherheltsnachweise durch mehrere Tragwerksplaner erstellt, erfolgt die Koordinierung durch den Unterzeichner)

Name
Kichler (Winderl Ingenieure GmbH)

Vorname
Georg

Telefon (mit Vorwahl) 
089 24 88 15 26 00

Fax

Straße, Hausnummer PLZ, Ort E-Mail
Landaubogen 1 81373 München office@wlnderl-lng.de

Nachweisberechtigung nach Art 62 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 1 BayBO

Fl nein [X] ja Beruf
Bauingenieur

3. Baugrundstück
Gemarkung Flur-Nr. Gemeinde
Egglfing am Inn 1006/7 Bad Füssing
Straße, Hausnummer Gerrieindeteil Verwaltungsgemeinschaft

Egglfing am Inn

4. Vorhaben _________________ _________  ___________________________________ ______ _____
(Besteht ein Vorhaben aus mehreren baulichen Anlagen, so ist der Kriterienkatalog für Jede bauliche Anlage gesondert auszufdllen) 

Genaue Bezeichnung des Vorhabens

KW Eggling - Obernberg - Durchgängigkeit und Lebensraum - Brückenbauwerk Kraftwerkszufahrt

mailto:hydropower@verbund.com
mailto:office@wlnderl-lng.de




zu Anlage 1a

Erläuterungen zur

„Erklärung über die Erfüllung des Kriterienkatalogs 
gemäß Anlage 2 der BauVorlV“

Grundsätzliches

Die Prüfpflicht für den Standsicherheitsnachweis entfällt nur, wenn alle Kriterien des Kriterienkatalogs 

ausnahmslos zutreffen. Diese Feststellung trifft der Nachweisersteller. Die Feststellung des 

Nachweiserstellers wird von der Bauaufsichtsbehörde nicht überprüft.

Erläuterungen zu den einzelnen Kriterien:

Kriterium Nr. 1

aj Die Baugrundverhältnisse sind eindeutig und erlauben eine übliche Flachgründung entsprechend 

DIN 1054.

b) Es Hegen keine Gründungen auf setzungsempfindlichem Baugrund vor.

„Eindeutig" sind die Baugrundverhäitnisse, wenn im betreffenden Baufeld zweifelsfrei einfache und 

einheitliche Baugrundverhäitnisse vorhanden sind und die Beurteilung der Standsicherheit aufgrund 

gesicherter Erfahrungen (z.B. aus nähen Nachbarbauvorhaben) erfolgen kann. Die Kontrolle der 

Baugrundverhäitnisse erfolgt während der Bauausführung, z.B. bei Aushub der Baugrube oder bei der 

Herstellung der Gründungsebene. Bei Fehlen gesicherter Erfahrungen über den Baugrund im 

Baugebiet können eindeutige Baugrundverhäitnisse nur dann als gegeben angenommen werden, 

wenn zur Erstellung des Standsicherheitsnachweises ein geotechnlscher Bericht zur 

Baugrunduntersuchung (geotechnischer Untersuchungsbericht) vorliegt, welcher die relevanten 

Anforderungen (zulässige Bodenpressungen, Angaben zu Setzungen, Angaben zu Grund- und 

Schichtenwasser, Angaben zur Baugrubensicherung) bestätigt.

Unter „üblicher Flachgründung entsprechend DIN 1054“ sind Gründungen auf Einzel- und 

Streifenfundamenten sowie tragende Bodenplatten zu verstehen, die unter Annahme einer linearen 

Sohldruckverteilung berechnet werden, wobei der einwirkende charakteristische Sohldruck und der 

aufnehmbare Sohldruck einander gegenübergestellt werden (Annahmen „aufnehmbarer Sohldruck“ 

nach DIN 1054:2005-01 Anh. A).

„Setzungsempfindlicher Baugrund" ist in dem Sinn zu verstehen, dass Setzungsbeträge zu erwarten 

sind, die aufgrund der Baugrundbeschaffenheit und der mechanischen Eigenschaften der 

Tragkonstruktion einen maßgeblichen Einfluss auf die Standsicherheit haben.
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Kriterium Nr. 2

a) Bei erddruckbelasteten Gebäuden beträgt die Höhendifferenz zwischen Gründungssohie und 

Erdoberfläche maximal 4 m.

b) Einwirkungen aus Wasserdruck müssen rechnerisch nicht berücksichtigt werden.

Die „Höhendifferenz zwischen Gründungssohle und Erdoberfläche“, auf der die Erddruckbelastung 

anfällt, bezieht sich sowohl auf wesentliche tragende Bauteile als auch auf das Gesamtbauwerk 

(z.B. Hanglage).

„Wasserdruck muss rechnerisch nicht berücksichtigt werden“ bezieht sich sowohl auf wesentliche 

tragende Bauteile als auch auf das Gesamtbauwerk (z.B. bei erforderlicher Auftriebssicherung).

Kriterium Nr. 3

a) Angrenzende bauliche Anlagen oder öffentliche Verkehrsflächen werden nicht beeinträchtigt.

b) Nachzuweisende Unterfangungen oder Baugrubensicherungen sind nicht erforderlich.

Eine Beeinträchtigung von angrenzenden baulichen Anlagen oder öffentlichen Verkehrsfiächen 

bezieht sich ausschließlich auf deren Standsicherheit.

Erforderliche Unterfangungen sind aufgrund DIN 4123:2000-09 Abschnitt 4 Buchstabe f und 

Abschnitt 10.3 rechnerisch nachzuweisen (End- und Zwischenzustände) und gemäß Abschnitt 9 

auszuführen. Auf den rechnerischen Nachweis kann für Bauzustände nur dann verzichtet werden, 

wenn ausnahmslos alle Randbedingungen gemäß Abschnitt 10.2 Buchstabe d eingehalten sind.

Kriterium Nr. 4

a) Die tragenden und aussteifenden Bauteile gehen im Wesentlichen bis zu den Fundamenten 

unversetzt durch.

b) Ein rechnerischer Nachweis der Gebäudeaussteifung, auch für Teilbereiche, ist nicht erforderlich.

Unter „tragenden und aussteifenden Bauteilen" sind solche Bauteile zu verstehen, die sowohl 

Vertikallasten abtragen als auch zur Aussteifung des Bauwerkes erforderlich sind.

Nur vertikallasttragende Wände und Stützen dürfen mit Über- oder Unterzügen abgefangen werden, 

solange die Aussteifungssysteme nicht betroffen werden.
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Der Nachweis der Aussteifung bzw. der Aufnahme planmäßiger Horizontalkräfte für Gebäude und für 

Bauwerkstelle {z. B, Wände oder Decken) ist nicht erforderlich, wenn aufgrund der Anzahl und der 

konstruktiven Ausbildung der aussteifenden Bauteile zweifelsfrei die horizontalen Belastungen und 

Stabilisierungskräfte ohne explizite Nachweise sicher in die Gründung abgeleitet werden können. Ein 

Nachweis der Aussteifung ist z.B. zu führen bei Hallen oder Skelettbauten mit aussteifenden vertikalen 

oder horizontalen Verbänden, Rahmen, Scheiben oder Kernen.

Kriterium Nr. 5

a) Die Geschossdecken sind linienförmig gelagert und dürfen für gleichmäßig verteilte Lasten 

(kN/m2) und Linienlasten aus nichttragenden Wänden (kN/m) bemessen werden.

b) Geschossdecken ohne ausreichende Querverteilung erhalten keine Einzellasten.

Geschossdecken mit ausreichender Querverteilung (z.B. Stahlbetondecken) fallen unter dieses 

Kriterium, wenn

- eine Ilnienförmige, starre Lagerung in der Berechnung angenommen werden darf,

- nur Flächenlasten inklusive Trennwandzuschlag zu berücksichtigen sind und

- der Nachweis von Einzei- und Linienlasten mit einfachen Methoden (z, B. Tragstreifen nach 

Heft 240 des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton) erfolgen kann.

Geschossdecken ohne ausreichende Querverteilung (z.B. Holzbalkendecken, Ziegeldecken) fallen 

unter dieses Kriterium, wenn

- eine linienförmige, starre Lagerung in der Berechnung angenommen werden darf,
- nur Flächenlasten inklusive frennwandzuschlag zu berücksichtigen sind und

- der Nachweis von Einzel- und Linienlasten mit gesondert bemessenen Bauteilen erfolgt.

Kriterium Nr. 6

aj Die Bauteile der baulichen Anlage oder die bauliche Anlage selbst können mit einfachen 

Verfahren der Baustatik berechnet oder konstruktiv festgelegt werden. Räumliche Tragstrukturen 

müssen rechnerisch nicht nachgewiesen werden.

b) Besondere Stabilitäts-, Verformungs- und Schwingungsuntersuchungen sind nicht erforderlich.

Zu „einfachen Verfahren der Baustatik" gehört z.B. die Anwendung von einfachen Formeln und 

Tabellen für Stab-, Platten- und Scheibentragwerke. Werden Rechenprogramme 

(Stabwerksprogramme, FEM-Programme für Platten oder Scheibentragwerke) angewendet, so 

müssen die Bemessung wesentlicher Bauteile bzw. die Bemessungsschnittgrößen durch den 
Tragwerksplaner durch einfache Vergleichsrechnungen kontrolliert und dokumentiert werden.
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Das Kriterium gilt als erfüllt, wenn räumliche Systeme durch Zerlegung in einfache ebene Systeme 

nachgewiesen Werden können. Dazu zählen z.B. übliche Dachkonstruktionen (z.B. Pfetten-, 

Walmdächer),

„Besondere Stabilitätsuntersuchungen“ sind nicht:

- Knicknachweis einer Pendelstütze,

- Kippnachweis von Einfeldträgern, die mit dem zulässigen Abstand der Kippaussteifuhgen geführt 

werden und die aufgrund der Randbedingungen keine weitere Verfolgung der Stabilisierungskräfte 

erfordern.

„Besondere Verformungsuntersuchungen'1 sind nicht:

- einfache Durchbiegungsnachweise an ebenen Systemen ohne Berücksichtigung von 

Einwirkungen aus Temperatur und Schwinden,

- Durchbiegungsnachweise, bei denen das Kriechen nur mit einem pauschalen Faktor 

berücksichtigt wird.

„Besondere Schwingungsuntersuchungen“ sind nicht:

- Ermittlungen der Eigenfrequenz am Einmassenschwinger oder an einfachen Einfeldträgern.

Das Kriterium ist z.B. nicht erfüllt für;

- Berechnungen nach Theorie 2. Ordnung;

- Biegedrillknick-und Beulnachweise,

- Tragwerke, bei denen der Feuerwiderstand der tragenden Elemente mit Ingenieurmethoden 

bestimmt wird (sog. „heiße Bemessung“),

Kriterium Nr. 7

a) Außergewöhnliche sowie dynamische Einwirkungen sind nicht vorhanden.

b) Beanspruchungen aus Erdbeben müssen rechnerisch nicht verfolgt werden.

Außergewöhnliche und dynamische Einwirkungen sind in DIN 1055-100 definiert.

Unter das Kriterium fallen dynamische Einwirkungen, die gemäß bauaufsichtlich eingeführtem 

Regelwerk bei der Berechnung durch ruhende Ersatzlasten ersetzt werden tjnd für die kein 

Ermüdungsnachweis (Nachweis der Schwingbreite) erforderlich ist.

Das Kriterium ist z.B. nicht erfüllt für:

- Tragwerke unter Anpralllasten durch LKW oder vergleichbar schwere Fahrzeuge,

- Kranbahnen,

- Brücken,
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schwingungsanfällige Bauwerke nach DIN 1055.

Kriterium Nr. 8

Besondere Bauarten wie Spannbetonbau, Verbundbau, geklebte Holzkonstruktionen und geschweißte 

Aluminiumkonstruktiönen werden nicht angewendet.

Die Aufzählung ist beispielhaft und in Verbindung mit Kriterium Nr. 6 zu sehen.

Unter „besondere Bauarten“ fallen nicht:

- zugelassene Spannbetonhohldielen / Betonhohldielen mit Typenprüfung bei Einhaltung des 

festgelegten Anwendungsbereiches,

- andere zugelassene Fertigteilpiatten mit Typenprüfung bei Einhaltung des festgelegten 

Anwend u ngsbereiches,

- Beton-Halbfertigteilelemente mit statisch mitwirkender Ortfaetonschicht z.B. für Wände und 

Decken,
- Brettschichtholzquerschnitte als gerade Balken (z.B, Deckenbalken, Sparren und Pfetten),

- Wintergarten- und Treppenkonstruktionen nach Handwerksregeln.

Unter „besondere Bauarten“ fallen z.B. auch:

- Ganzglaskonstruktionen,

- Seiltragwerke,

- Nagelplattenbinder mit Stützweiten über 12 m.
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Anlage 1a
An (untere Bauaufslchts- / Abgrabungsbehörde) Nr. im Bau- / Abgrabungsantragsverzeichnis 

der unteren Bauaufsichtsbehörde
Eingangsstempel der unteren 
Bauaufsichtsbehörde

Zutreffendes bitte ankreuzen H oder ausfüllen

Erklärung über die Erfüllung des Kriterienkatalogs 

gemäß Anlage 2 der BauVorIV

1. Antragsteller / Bauherr
Name Vorname ! Telefon (mit Vorwahl) Fax
Innwerk AG i
Straße, Hausnummer PLZ. Ort i E-Mail
Schulstraße 2 84533 Stammham (hydropower@verbund.com

2. Ersteller des Standsicherheitsnachweises
(Werden die Standsicherheitsnachweise durch mehrere Tragwerksplaner erstellt, erfolgt die Koordinierung durch den Unterzeichner)

Name
Kichler (Winderl Ingenieure GmbH)

Vorname
Georg

Telefon (mit Vorwahl)
089 24 88 15 26 00

Fax

Straße, Hausnummer PLZ, Ort E-Mail
Landaubogen 1 81373 München office@winderl-ing.de

Nachweisberechtigung nach Art. 62 Abs. 2 Satz 1 Haibsatz 1 BayBO

I I nein [X] ja
Beruf
Bauingenieur

3. Baugrundstück
Gemarkung Flur-Nr. Gemeinde
Argen am Inn 521/1,523 Bad Füssing
Straße, Hausnummer Gemeindeteil Verwaltungsgemeinschaft

Egglfing am Inn

4. Vorhgbon ....................... ..................................... ........ ...................... .............................. ..... ...............
(Besteht ein Vorhaben aus mehreren baulichen Anlagen, so ist der Kriterienkatalog für Jede bauliche Anlage gesondert auszufülien) 

Genaue Bezeichnung des Vorhabens

KW Eggling - Obernberg - Durchgängigkeit und Lebensraum - Wasserkraftschnecke und Dotationsbauwerk

mailto:hydropower@verbund.com
mailto:office@winderl-ing.de


5. Kriterienkatalog gemäß Anlage 2 der BauVorIV
Nr. 1 a) Die Baugrundverhäitnisse sind eindeutig und erlauben eine übliche Flachgründung 

entsprechend DIN 1054.
[X] ja I I nein

b) Es liegen keine Gründungen auf setzungsempfindlichem Baugrund vor. D ja 1X1 nein

Nr. 2 a) Bei erddruckbelasteten Gebäuden beträgt die Höhendifferenz zwischen Gründungssohle 
und Erdoberfläche maximal 4 m.

□ ja [Xi nein

b) Einwirkungen aus Wasserdruck müssen rechnerisch nicht berücksichtigt werden.

l

(ü 
[

□ 
I

[XI nein

Nr. 3 a) Angrenzende bauliche Anlagen oder öffentliche Verkehrsflächen werden nicht 
beeinträchtigt.

□ ja IXl nein

b) Nachzuweisende Unterfangungen oder Baugrubensicherungen sind nicht erforderlich. □ ja IXl nein

Nr. 4 a) Die tragenden und aussteifenden Bauteile gehen im Wesentlichen bis zu den
Fundamenten unversetzt durch.

lElia 1 1 nein

b) Ein rechnerischer Nachweis der Gebäudeaussteifung, auch für Teilbereiche, ist nicht 
erforderlich.

□ ja IXl nein

Nr. 5 a) Die Geschossdecken sind linienförmig gelagert und dürfen für gleichmäßig verteilte
Lasten (kN/m2) und Linienlasten aus nichttragenden Wänden (kN/m) bemessen werden.

□ ja |X| nein

b) Geschossdecken ohne ausreichende Querverleilung erhalten keine Einzellasten. □ ja [Xi nein

Nr. 6 a) Die Bauteile der baulichen Anlage oder die bauliche Anlage selbst können mit einfachen 
Verfahren der Baustatik berechnet oder konstruktiv festgelegt werden. Räumliche 
Tragstrukturen müssen rechnerisch nicht nachgewiesen werden.

□ ja [Xl nein

b) Besondere Stabilitäts-, Verformungs- und Schwingungsuntersuchungen sind nicht 
erforderlich.

□ ja IXl nein

Nr. 7 a) Außergewöhnliche sowie dynamische Einwirkungen sind nicht vorhanden. □ ja IXl nein

b) Beanspruchungen aus Erdbeben müssen rechnerisch nicht verfolgt werden. Kl ja 1 1 nein

Nr. 8 Besondere Bauarten wie Spannbetonbau, Verbundbau, Leimholzbau und geschweißte 
Aluminiumkonstruktionen werden nicht angewendet.

K ja 1 1 nein

Die vorgenannten Kriterien wurden ausnahmslos mit ja beantwortet.

Eine Prüfung des Standsicherheitsnachweises ist daher

CH ja

X nein

I I nicht erforderlich. 

IXl erforderlich.

6. Unterschriften ^heurcavj*, ^
Ersteller des Standsicl^rheitsnachweis.es ^ ^ ^ Antragsteller / Bauherr

22.02.2022/ V , ^ J

/ Innwerk Äß”

Datum, Unt^fechrft,..’''' ^ ^ Datum, Unterschrift ///

•'•A/O S Vl ! JO



zu Anlage 1a

Erläuterungen zur
„Erklärung über die Erfüllung des Kriterienkatalogs 

gemäß Anlage 2 der BauVorIV“

Grundsätzliches

Die PrüfpfliGht für den Standsicherheitsnachweis entfällt nur, wenn alle Kriterien des Kriterienkatalogs 

ausnahmslos zutreffen. Diese Feststellung trifft der Nachweisersteller. Die Feststellung des 

Nachweiserstellers wird von der Bauaufsichtsbehörde nicht überprüft.

Erläuterungen zu den einzelnen Kriterien:

Kriterium Nr. 1

a) Die Baugrundverhälin/sse sind eindeutig und erlauben eine übliche Flachgründung entsprechend 

DIN 1054.

b) Es liegen keine Gründungen auf setzungsempfindlichem Baugrund vor.

„Eindeutig" sind die Baugrundverhältnisse, wenn im betreffenden Baufeld zweifelsfrei einfache und 

einheitliche Baugrundverhältnisse vorhanden sind und die Beurteilung der Standsicherheit aufgrund 

gesicherter Erfahrungen (z.B. aus nahen Nachbarbauvorhaben) erfolgen kann. Die Kontrolle der 

Baugrundverhältnisse erfolgt während der Bauausführung, z.B. bei Aushub der Baugrube oder bei der 

Herstellung der Gründungsebene. Bei Fehlen gesicherter Erfahrungen über den Baugrund im 

Baugebiet können eindeutige Baugrundverhältnisse nur dann als gegeben angenommen werden, 

wenn zur Erstellung des Standsicherheitsnachweises ein geotechnischer Bericht zur 

Baugrunduntersuchung (geotechnischer Untersuchungsbericht) vorliegt, welcher die relevanten 

Anforderungen (zulässige Bodenpressungen, Angaben zu Setzungen, Angaben zu Grund- und 

Schichtenwasser, Angaben zur Baugrubensicherung) bestätigt.

Unter „üblicher Flachgründung entsprechend DIN 1054‘' sind Gründungen auf Einzel- und 

Streifenfundamenten sowie tragende Bodenplatten zu verstehen, die unter Annahme einer linearen 

Sohldruckverteilung berechnet werden, wobei der einwirkende charakteristische Sohldruck und der 

aufnehmbare Sohldruck einander gegenübergestellt werden (Annahmen „aufnehmbarer Sohldruck“ 

nach DIN 1054:2005-01 Anh. A).

„Setzungsempfindlicher Baugrund" ist in dem Sinn zu verstehen, dass Setzungsbeträge zu erwarten 

sind, die aufgrund der Baugrundbeschaffenheit und der mechanischen Eigenschaften der 

Tragkonstruktion einen maßgeblichen Einfluss auf die Standsicherheit haben.
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Kriterium Nr. 2

a) Bei erddruckbelasteten Gebäuden beträgt die Höhendifferenz zwischen Gründungssohle und 

Erdoberfläche maximal 4 m.

b) Einwirkungen aus Wasserdruck müssen rechnerisch nicht berücksichtigt werden.

Die „Höhendifferenz zwischen Gründungssohle und Erdoberfläche“, auf der die Erddruckbelastung 

anfällt, bezieht sich sowohl auf wesentliche tragende Bauteile als auch auf das Gesamtbauwerk 

(z.B. Hanglage).

„Wasserdruck muss rechnerisch nicht berücksichtigt werden" bezieht sich sowohl auf wesentliche 

tragende Bauteile als auch auf das Gesamtbauwerk (z.B. bei erforderlicher Auftriebssicherung).

Kriterium Nr. 3

a) Angrenzende bauliche Anlagen oder öffentliche Verkehrsflächen werden nicht beeinträchtigt.

b) Nachzuweisende Unterfangungen oder Baugrubensicherungen sind nicht erforderlich.

Eine Beeinträchtigung von angrenzenden baulichen Anlagen oder öffentlichen Verkehrsflächen 

bezieht sich ausschließlich auf deren Standsicherheit.

Erforderliche Unterfangungen sind aufgrund DIN 4123:2000-09 Abschnitt 4 Buchstabe f und 

Abschnitt 10.3 rechnerisch nachzuweisen (End- und Zwischenzustände) und gemäß Abschnitt 9 

auszuführen. Auf den rechnerischen Nachweis kann für Bauzustände nur dann verzichtet werden, 

wenn ausnahmslos alle Randbedingungen gemäß Abschnitt 10,2 Buchstabe d eingehalten sind.

Kriterium Nr. 4

a) Die tragenden und aussteifenden Bauteile gehen Im Wesentlichen bis zu den Fundamenten 

unversetzt durch.

b) Ein rechnerischer Nachweis der Gebäudeaussteifung, auch für Teilbereiche, ist nicht erforderlich.

Unter „tragenden und aussteifenden Bauteilen“ sind solche Bauteile zu verstehen, die sowohl 

Vertikaliasten abtragen als auch zur Aussteifung des Bauwerkes erforderlich sind.

Nur vertikallasttragende Wände und Stützen dürfen mit Über- oder Unterzügen abgefangen werden, 

solange die Aussteifungssysteme nicht betroffen werden.
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Der Nachweis der Aussteifung bzw. der Aufnahme planmäßiger Horizontaikräfte für Gebäude und für 

Bauwerksteile (z. B. Wände oder Decken) Ist nicht erforderlich, wenn aufgrund der Anzahl und der 

konstruktiven Ausbildung der aussteifenden Bauteile zweifelsfrei die horizontalen Belastungen und 

Stabilisierungskräfte ohne explizite Nachweise sicher In die Gründung abgeleitet werden können. Ein 

Nachweis der Aussteifung ist z.B. zu führen bei Hallen oder Skelettbauten mit aussteifenden vertikalen 

oder horizontalen Verbänden, Rahmen, Scheiben oder Kernen.

Kriterium Nr. 5

a) Die Geschossdecken sind linienförmig gelagert und dürfen für gleichmäßig verteilte Lasten 

(kN/m2) und Linienlasten aus nichttragenden Wänden (kN/m) bemessen werden.

b) Geschossdecken ohne ausreichende Querverteilung erhalten keine Einzellasten.

Geschossdecken mit ausreichender Querverteilung (z.B. Stahlbetondecken) fallen unter dieses 

Kriterium, wenn

- eine linienförmige, starre Lagerung in der Berechnung angenommen werden darf,

- nur Flächenlasten inklusive Trennwandzuschlag zu berücksichtigen sind und

- der Nachweis von Einzel- und Linienlasten mit einfachen Methoden (z. B. Tragstreifen nach 

Heft 240 des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton) erfolgen kann.

Geschossdecken ohne ausreichende Querverteilung (z.B, Holzbalkendecken. Ziegeldecken) fallen 

unter dieses Kriterium, wenn

- eine linienförmige, starre Lagerung in der Berechnung angenommen werden darf,

- nur Flächenlasten inklusive Trennwandzuschlag zu berücksichtigen sind und

- der Nachweis von Einzel- und Linienlasten mit gesondert bemessenen Bauteilen erfolgt.

Kriterium Nr. 6

a) Die Bauteile der baulichen Anlage oder die bauliche Anlage selbst können mit einfachen 

Verfahren der Baustatik berechnet oder konstruktiv festgelegt werden. Räumliche Tragstrukturen 

müssen rechnerisch nicht nachgewiesen werden.

b) Besondere Stabilitäts-, Verformungs- und Schwingungsuntersuchungen sind nicht erforderlich.

Zu „einfachen Verfahren der Baustatik“ gehört z.B, die Anwendung von einfachen Formeln und 

Tabellen für Stab-, Platten- und Scheibentragwerke. Werden Rechenprogramme 

(Stabwerksprogramme, FEM-Programme für Platten oder Scheibentragwerke) angewendet, so 

müssen die Bemessung wesentlicher Bauteile bzw. die Bemessungsschnittgrößen durch den 

Tragwerksplaner durch einfache Vergleichsrechnungen kontrolliert und dokumentiert werden.
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Das Kriterium gilt als erfüllt, wenn räumliche Systeme durch Zerlegung In einfache ebene Systeme

nachgewiesen werden können, Dazu zählen z.B. übliche Dachkonstruktionen (z.B. Pfetten-,

Walmdächer).

„Besondere Stabilitätsuntersuchungen" sind nicht:

- Knicknachweis einer Pendelstütze,

- Kippnachweis von Einfeldträgern, die mit dem zulässigen Abstand der Kippaussteifungen geführt 

werden und die aufgrund der Randbedingungen keine weitere Verfolgung der Stabiiisierungskräfte 

erfordern.

„Besondere Verformungsuntersuchungen“ sind nicht:

- einfache Durchbiegungsnachweise an ebenen Systemen ohne Berücksichtigung von 

Einwirkungen aus Temperatur und Schwinden,

- Durchbiegungsnachweise, bei denen das Kriechen nur mit einem pauschalen Faktor 

berücksichtigt wird.

„Besondere Schwingungsuntersuchungen'' sind nicht:

- Ermittlungen der Eigenfrequenz am Einmassenschwinger oder an einfachen Einfeldträgern.

Das Kriterium ist z.B. nicht erfüllt für;

- Berechnungen nach Theorie 2. Ordnung.

- Biegedrillknick-und Beulnachweise,

- Tragwerke, bei denen der Feuerwiderstand der tragenden Elemente mit Ingenieurmethoden 

bestimmt wird (sog. „heiße Bemessung“).

Kriterium Nr. 7

a) A ußergewöhnllche sowie dynamische Einwirkungen sind nicht vorhanden.

b) Beanspruchungen aus Erdbeben müssen rechnerisch nicht verfolgt werden.

Außergewöhnliche und dynamische Einwirkungen sind in DIN 1055-100 definiert.

Unter das Kriterium fallen dynamische Einwirkungen, die gemäß bauaufsichtlich eingeführtem 

Regelwerk bei der Berechnung durch ruhende Ersatzlasten ersetzt werden uncl für die kein 

Ermüdungsnachweis (Nachweis der Schwingbreite) erforderlich ist.

Das Kriterium ist z.B. nicht erfüllt für:
- Tragwerke unter Anpralllasten durch LKW oder vergleichbar schwere Fahrzeuge,

- Kranbahnen,

- Brücken,
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schwingungsanfällige Bauwerke nach DIN 1055.

Kriterium Nr. 8

Besondere Bauarten wie Spannbetonbau, Verbundbau. geklebte Holzkonstruktionen und geschweißte 

Aluminiumkonstruktionen werden nicht angewendet

Die Aufzählung ist beispielhaft und in Verbindung mit Kriterium Nr. 6 zu sehen.

Unter „besondere Bauarten" fallen nicht;

- zugelassene Spannbetonhohldielen / Betonhohldielen mit Typenprüfung bei Einhaltung des 

festgelegten Anwendungsbereiches,

- andere zugelassene Fertigteilplatten mit Typenprüfung bei Einhaltung des festgelegten 

Anwendungsbereiches,

- Beton-Halbfertigteilelemente mit statisch mitwirkender Ortbetonschicht z.B. für Wände und 

Decken,

- Brettschichtholzquerschnitte als gerade Balken (z.B. Deckenbalken, Sparren und Retten),

- Wintergarten- und Treppenkonstruktionen nach Handwerksregeln.

Unter „besondere Bauarten" fallen z.B. auch:

- Ganzglaskonstruktionen,

- Seiltragwerke,

- Nagelplattenbinder mit Stützweiten über 12 m.
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Anlage 1a
An (untere Bauaufsichfs- / Abgrabungsbehörde) Nr. Im Bau- / Abgrabungsantragsverzeichnis 

der unteren Bauäufsichtsbehörde
Eingangsstempei der unteren 
Bauaufsichtsbehörde

Zutreffendes bitte ankreuzen 0 oder ausfüllen

Erklärung über die Erfüllung des Kriterienkatalogs 

gemäß Anlage 2 der BauVorIV

1. Antragsteller / Bauherr
Name Vorname 1 Telefon (mit Vorwahl) Fax
InnwerkAG I

Straße, Hausnummer PLZ, Ort 1 E-Mail
Schulstraße 2 84633 Stammham j hydropower@verbund.com

2. Ersteller des Standsicherheitsnachweises
(Werden die Standsloherheitsnacbweise durch mehrere Tragwerksplaner erstellt, erfolgt die Koordinierung durch den Unterzeichner)

Name Vorname T elefon (mit Vorwahl) Fax
Kichler (Wlnderl Ingenieure GmbH) Georg 089 24 88 15 26 00
Straße, Hausnummer PLZ, Ort E-Mail
Landaubogen 1 81373 München office@winderl-ing.de

Nachweisberechtigung nach Art, 62 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 1 BayBO

□ nein ja
Beruf
Bauingenieur

3. Baugrundstück
Gemarkung Flur-Nr. Gemeinde
Egglfing am Inn 1804/1 Bad Füssing
Straße, Hausnummer Gemeindeteil Verwaltungsgemeinschaft

Egglfing am Inn

Vorhaben
(Besteht ein Vorhaben aus mehreren baulichen Anlagen, so ist der Krlterienkataiog für jede bauliche Anlage gesondert auszufüllen)

Genaue Bezeichnung des Vorhabens

KW Eggling - Obernberg - Durchgängigkeit und Lebensraum - Durchlassbauwerk 1

mailto:hydropower@verbund.com
mailto:office@winderl-ing.de


5. Kriterienkatalog gemäß Anlage 2 der BauVorIV
Nr. 1 a) Die Baugrundverhältnisse sind eindeutig und erlauben eine übliche Flachgründung 

entsprechend DIN 1054.
□ ja El nein

b) Es liegen keine Gründungen auf setzungsempfindlichem Baugrund vor. C
D

□

[XI nein

Nr. 2 a) Bei erddruckbelasteten Gebäuden beträgt die Höhendifferenz zwischen Gründungssohle 
und Erdoberfläche maximal 4 m.

□ ja I I nein

b) Einwirkungen aus Wasserdruck müssen rechnerisch nicht berücksichtigt werden. [X! ja I I nein

Nr. 3 a) Angrenzende bauliche Anlagen oder öffentliche Verkehrsflächen werden nicht 
beeinträchtigt.

[Xlja I I nein

b) Nachzuweisende Unterfangungen oder Baugrubensicherungen sind nicht erforderiich. [El ja I I nein

Nr. 4 a) Die tragenden und aussteifenden Bauteile gehen im Wesentlichen bis zu den
Fundamenten unversetzt durch.

El ja I I nein

b) Ein rechnerischer Nachweis der Gebäudeaussteifung, auch für Teilbereiche, ist nicht 
erforderlich.

El ja I I nein

Nr. 5 a) Die Geschossdecken sind linienförmig gelagert und dürfen für gleichmäßig verteilte
Lasten (kN/m2) und Linienlasten aus nichttragenden Wänden (kN/m) bemessen werden.

□ ja I I nein

b) Geschossdecken ohne ausreichende Querverteilung erhalten keine Einzellasten. □ ja I I nein

Nr. 6 a) Die Bauteile der baulichen Anlage oder die bauliche Anlage selbst können mit einfachen 
Verfahren der Baustatik berechnet oder konstruktiv festgelegt werden. Räumliche 
Tragstrukturen müssen rechnerisch nicht nachgewiesen werden.

[El ja I I nein

b) Besondere Stabilitäts-, Verformungs- und Schwingungsuntersuchungen sind nicht 
erforderlich.

[El ja I I nein

Nr. 7 a) Außergewöhnliche sowie dynamische Einwirkungen sind nicht vorhanden. El ja I I nein

b) Beanspruchungen aus Erdbeben müssen rechnerisch nicht verfolgt werden. El ja I I nein

Nr. 8 Besondere Bauarten wie Spannbetonbau, Verbundbau, Leimholzbau und geschweißte 
Aluminiumkonstruktionen werden nicht angewendet.

El ja I I nein

Die vorgenannten Kriterien wurden ausnahmslos mit ja beantwortet.

Eine Prüfung des Standsicherheitsnachweises ist daher

Dja 

IXl nein

I I nicht erforderlich. 

1X1 erforderlich.



zu Anlage 1a

Erläuterungen zur

„Erklärung über die Erfüllung des Kriterienkatalogs 
gemäß Anlage 2 der BauVorIV“

Grundsätzliches

Die Prüfpflicht für den Standsicherheitsnachweis entfällt nur, wenn alle Kriterien des Kriterienkatalogs 

ausnahmslos zufreffen. Diese Feststellung trifft der Nachweisersteller. Die Feststellung des 

Nachweiserstellers wird von der Bauaufsichtsbehörde nicht überprüft.

Erläuterungen zu den einzelnen Kriterien:

Kriterium Nr. 1

aj Die Baugrundverhältnisse sind eindeutig und erlauben eine übliche Flachgründung entsprechend 

DIN 1054.

b) Es liegen keine Gründungen auf setzungsempfindlichem Baugrund vor.

„Eindeutig" sind die Baugrundverhältnisse, wenn im betreffenden Baufeld zweifelsfrei einfache und 

einheitliche Baugrundverhältnisse vorhanden sind und die Beurteilung der Standsicherheit aufgrund 

gesicherter Erfahrungen (z.B. aus nahen Nachbarbauvorhaben) erfolgen kann. Die Kontrolle der 

Baugrundverhältnisse erfolgt Während der Bauausführung, z.B. bei Aushub der Baugrube oder bei der 

Herstellung der Gründungsebene. Bei Fehlen gesicherter Erfahrungen über den Baugrund im 

Baugebiet können eindeutige Baugrundverhältnisse nur dann als gegeben angenommen werden, 

wenn zur Erstellung: des Standsicherheitsnachweises ein geotechnischer Bericht zur 

Baugrunduntersuchung (geotechnischer Untersuchungsbericht) vorliegt, welcher die relevanten 

Anforderungen (zulässige Bodenpressungen, Angaben zu Setzungen, Angaben zu Grund- und 

Schichtenwasser, Angaben zur Baugrubensicherung) bestätigt.

Unter „üblicher Flachgründung entsprechend DIN lOS#' sind Gründungen auf Einzel- und 

Streifenfundamenten sowie tragende Bodenplatten zu verstehen, die unter Annahme einer linearen 

Sohldruckverteilung berechnet werden, wobei der einwirkende charakteristische Sohldruck und der 

aufnehmbare Sohidruck einander gegenübergesteilt werden (Annahmen „aufnehmbarer Sohldruck" 

nach DIN 1054:2005-01 Anh. A).

„Setzungsempfindlicher Baugrund" ist in dem Sinn zu verstehen, dass Setzungsbeträge zu erwarten 

sind, die aufgrund der Baugrundbeschaffenheit und der mechanischen Eigenschaften der 

Tragkonstruktion einen maßgeblichen Einfluss auf die Standsicherheit haben.
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Kriterium Nr. 2

a) Bel erddruckbelasteten Gebäuden beträgt die Höhendifferenz zwischen Gründungssohle und 

Erdoberfläche maximal 4 m.

b) Einwirkungen aus Wasserdruck müssen rechnerisch nicht berücksichtigt werden.

Die „Höhendifferenz zwischen Gründungssohle und Erdoberfläche“, auf der die Erddruckbelastung 

anfällt, bezieht sich sowohl auf wesentliche tragende Bauteile als auch auf das Gesamtbauwerk 

(z.B. Hanglage).

„Wasserdruck muss rechnerisch nicht berücksichtigt werden“ bezieht sich sowohl auf wesentliche 

tragende Bauteile als auch auf das Gesamtbauwerk (z.B. bei erforderlicher Auftriebssicherung).

Kriterium Nr. 3

a) Angrenzende bauliche Anlagen oder öffentliche Verkehrsflächen werden nicht beeinträchtigt.

b) Nachzuweisende Unterfangungen oder Baugrubensicherungen sind nicht erforderlich.

Eine Beeinträchtigung von angrenzenden baulichen Anlagen oder öffentlichen Verkehrsflächen 

bezieht sich ausschließlich auf deren Standsicherheit.

Erforderliche Unterfangungen sind aufgrund DIN 4123:2000-09 Abschnitt 4 Buchstabe f und 

Abschnitt 10.3 rechnerisch nachzuweisen (End- und Zwischenzustände) und gemäß Abschnitt 9 

auszuführen. Auf den rechnerischen Nachweis kann für Bauzustände nur dann verzichtet werden, 

wenn ausnahmslos alle Randbedingungen gemäß Abschnitt 10.2 Buchstabe d eingehalten sind.

Kriterium Nr. 4

a) Die tragenden und aussteifenden Bauteile gehen im Wesentlichen bis zu den Fundamenten 

unversetzt durch.

b) Ein rechnerischer Nachweis der Gebäudeaussteifung, auch für Teilbereiche, ist nicht erforderlich.

Unter „tragenden und aussteifenden Bauteilen" sind solche Bauteile zu verstehen, die sowohl 

Vertikallasten abtragen als auch zur Aussteifung des Bauwerkes erforderlich sind.

Nur vertikallasttragende Wände und Stützen dürfen mit Über- oder Unterzügen abgefangen werden, 

solange die Aussteifungssysteme nicht betroffen werden.
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Der Nachweis der Aussteifung bzw. der Aufnahme planmäßiger Horizdntalkräfte für Gebäude und für 

Bauwerksteile (z. B. Wände oder Decken) ist nicht erforderlich, wenn aufgrund der Anzahl und der 

konstruktiven Ausbildung der aussteifenden Bauteile zweifelsfrei die horizontalen Belastungen und 

Stabiiisierungskräfle ohne explizite Nachweise sicher in die Gründung abgeleitet werden können. Ein 

Nachweis der Aussteifung ist z.B. zu führen bei Hallen oder Skelettbauten mit aussteifenden vertikalen 

oder horizontalen Verbänden, Rahmen, Scheiben oder Kernen.

Kriterium Nr. 5

a) Die Geschossdecken sind linienförmig gelagert und dürfen für gleichmäßig verteilte Lasten 

(kN/m2) und Linienlasten aus nichttragenden Wänden (kN/m) bemessen werden.

b) Geschossdecken ohne ausreichende Querverteilung erhalten keine Eihzellasten.

Geschossdecken mit ausreichender Querverteilung (z.B. Stahlbetondecken) fallen unter dieses 

Kriterium, wenn
- eine linienförmige, starre Lagerung In der Berechnung angenommen werden darf,

- nur Flächenlasten inklusive Trennwandzuschlag zu berücksichtigen sind und
- der Nachweis von Einzel- und Linienlasten mit einfachen Methoden (z. B. Tragstreifen nach 

Heft 240 des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton) erfolgen kann.

Geschossdecken ohne ausreichende Querverteilung (z.B. Holzbalkendecken, Ziegeldecken) fallen 

unter dieses Kriterium, wenn

- eine linienförmige, starre Lagerung in der Berechnung angenommen werden darf,

- nur Flächenlasten inklusive Trennwandzuschlag zu berücksichtigen sind und

- der Nachweis von Einzel- und Linienlasten mit gesondert bemessenen Bauteilen erfolgt.

Kriterium Nr. 6

a) Die Bauteile der baulichen Anlage oder die bauliche Anlage selbst können mit einfachen 

Verfahren der Baustatik berechnet oder konstruktiv festgelegt werden. Räumliche Tragstrukturen 

müssen rechnerisch nicht nachgewiesen werden.

b) Besondere Stabilitäts-, Verformungs- und Schwingungsuntersuchungen sind nicht erforderlich.

Zu „einfachen Verfahren der Baustatik“ gehört z.B. die Anwendung von einfachen Formeln und 

Tabellen für Stab-, Platten- und Scheibentragwerke. Werden Rechenprogramme 

(Stabwerksprogramme, FEM-Programme für Platten oder Scheibentragwerke) angewendet, so 

müssen die Bemessung wesentlicher Bauteile bzw. die Bemessungsschnittgrößen durch den 

Tragwerksplaner durch einfache Vergleichsrechnungen kontrolliert und dokumentiert werden.
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Das Kriterium gilt als erfüllt, wenn räumliche Systeme durch Zerlegung in einfache ebene Systeme

nachgewiesen werden können. Dazu zählen z.B. übliche Dachkonstruktionen (z.B. Pfetten-,

Walmdächer).

„Besondere Stabilitätsuntersuchungen“ sind nicht:

- Knicknachweis einer Pendelstütze,

- Kippnachweis von Einfeldträgern, die mit dem zulässigen Abstand der Kippaussteifungen geführt 

werden und die aufgrund der Randbedingungen keine weitere Verfolgung der Stabilisierungskräfte 

erfordern.

„Besondere Verformungsuntersuchungen'' sind nicht:

- einfache Durchbiegungsnachweise an ebenen Systemen ohne Berücksichtigung von 

Einwirkungen aus Temperatur und Schwinden,

- Durchbiegungsnachweise, bei denen das Kriechen nur mit einem pauschalen Faktor 

berücksichtigt wird.

„Besondere Schwingungsuntersuchungen“ sind nicht:

- Ermittlungen der Eigenfrequenz am Einmassenschwinger oder an einfachen Einfeldträgern.

Das Kriterium ist z.B. nicht erfüllt für:

- Berechnungen nach Theorie 2. Ordnung,

- Biegedrillknick- und Beulnachweise,

- Tragwerke, bei denen der Feuerwiderstand der tragenden Elemente mit Ingenieurmethoden 

bestimmt wird (sog. „heiße Bemessung").

Kriterium Nr. 7

a) Außergewöhnliche sowie dynamische Einwirkungen sind nicht vorhanden.

b) Beanspruchungen aus Erdbeben müssen rechnerisch nicht verfolgt werden.

Außergewöhnliche und dynamische Einwirkungen sind in DIN 1055-100 definiert,

Unter das Kriterium fallen dynamische Einwirkungen, die gemäß bauaufsichtlich eingeführtem 

Regelwerk bei der Berechnung durch ruhende Ersatzlasten ersetzt werden und für die kein 

Ermüdungsnachweis (Nachweis der Schwingbreite) erforderlich ist.

Das Kriterium ist z.B. nicht erfüllt für:

- Tragwerke unter Anpralllasten durch LKW oder vergleichbar schwere Fahrzeuge,

- Kranbahnen,

- Brücken,
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schwingungsanfällige Bauwerke nach DIN 1055.

Kriterium Nr. 8

Besondere Bauarten wie Spannbetonbau, Verbundbau, geklebte Holzkonstruktionen und geschweißte 

Aluminiumkonstmktionen werden nicht angewendet

Die Aufzählung ist beispielhaft und in Verbindung mit Kriterium Nr. 6 zu sehen.

Unter „besondere Bauarten“ fallen nicht:

- zugelassene Spannbetonhohldielen / Betonhohldielen mit Typenprüfung bei Einhaltung des 

festgelegten Anwendungsbereiches,

- andere zugelassene Fertigteilplatten mit Typenprüfung bei Einhaltung des festgelegten 

Anwendungsbereiches,

- Beton-Halbfertigtellelemente mit statisch mitwirkender Ortbetonschicht z.B. für Wände und 

Decken,

- Brettschichtholzquerschnitte als gerade Balken (z.B. Deckenbalken, Sparren und Pfetten),

- Wintergarten- und Treppenkonstruktionen nach Handwerksregeln.

Unter „besondere Bauarten" fallen z.B. auch:

- Ganzglaskonstruktionen,

- Seiltragwerke,

- Nagelplattenbinder mit Stützweiten über 12 m.
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Anlage 1a
An (untere Bauaufsichts- / Abgrabungsbehörde) Nr. im Bau-/Abgrabungsantragsverzeichnis 

der unteren Bauaufsichtsbehörde
Eingangsstempel der unteren 
Bauaufsichtsbehörde

Zutreffendes bitte ankreuzen B oder ausfüllen

Erklärung über die Erfüllung des Kriterienkatalogs 

gemäß Anlage 2 der BauVorIV

1. Antragsteller / Bauherr
Name j Vorname
Innwerk AG (

Telefon (mit Vorwahl) Fax

Straße, Hausnummer i PLZ, Ort
Schulstraße 2 ( 84533 Stammham

E-Mail
hydropower@verbund.com

2. Ersteller des Standsicherheitsnachweises______  _______ _____________________________________
(Werden die Standsicherheitsnachweise durch mehrere Tragwerksplaner erstellt, erfolgt die Koordinierung durch den Unterzeichner)

Name
Kichler (Winderl Ingenieure GmbH)

Vorname
Georg

Telefon (mit Vorwahl) Fax
089 24 88 15 26 00

Straße, Hausnummer
Landaubogen 1

PLZ, Ort
81373 München

E-Mail
office@winderl-ing.de

Nachweisberechtigung nach Art. 62 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 1 BayBO

□ nein H ja Beruf
Bauingenieur

3. Baugrundstück
Gemarkung
Egglfing am Inn

Flur-Nr,
521/1,523

Gemeinde
Bad Füssing

Straße, Häusnummer Gemeindeteil
Egglfing am Inn

Verwaltungsgemeinschaft

4. Vorhaben_______________________ ___ _____________________________________________ ______
(Besteht ein Vorhaben aus mehreren baulichen Anlagen, so Ist der Kriterienkatalog für jede bauliche Anlage gesondert äuszufülleh) 

Genaue Bezeichnung des Vorhabens
KW Eggling - Obernberg - Durchgängigkeit und Lebensraum - Durchlassbauwerk 2

mailto:hydropower@verbund.com
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5. Kriterienkatalog gemäR Anlage 2 der BauVorIV
Nr. 1 a) Die Baugrundverhältnisse sind eindeutig und erlauben eine übliche Flachgründung 

entsprechend DIN 1054.
[X]ja 1 1 nein

b) Es liegen keine Gründungen auf setzungsempfindlichem Baugrund vor. IX] ja 1 1 nein

Nr. 2 a) Bei erddruckbelasteten Gebäuden beträgt die Höhendifferenz zwischen Gründungssohle 
und Erdoberfläche maximal 4 m.

C
ü

□
1 1 nein

b) Einwirkungen aus Wasserdruck müssen rechnerisch nicht berücksichtigt werden. Kl ja 1 I nein

Nr. 3 a) Angrenzende bauliche Anlagen oder öffentliche Verkehrsflächen werden nicht 
beeinträchtigt.

[X] ja 1 1 nein

b) Nachzuweisende Unterfangungen oder Baugrubensicherungen sind nicht erforderlich. IXl ja 1 1 nein

Nr. 4 a) Die tragenden und aussteifenden Bauteile gehen im Wesentlichen bis zu den
Fundamenten unversetzt durch.

[El ja 1 1 nein

b) Ein rechnerischer Nachweis der Gebäudeaussteifung, auch für Teilbereiche, ist nicht 
erforderlich.

[Xlja 1 1 nein

Nr. 5 a) Die Geschossdecken sind linienförmig gelagert und dürfen für gleichmäßig verteilte
Lasten (kN/m2) und Linienlasten aus nichttragenden Wänden (kN/m) bemessen werden.

Dja 1 1 nein

b) Geschossdecken ohne ausreichende Querverteilung erhalten keine Einzellasten. Dja 1 1 nein

Nr. 6 a) Die Bauteile der baulichen Anlage oder die bauliche Anlage selbst können mit einfachen 
Verfahren der Baustatik berechnet oder konstruktiv festgelegt werden. Räumliche 
Tragstrukturen müssen rechnerisch nicht nachgewiesen werden.

[Xlja 1 1 nein

b) Besondere Stabilitäts-, Verformungs- und Schwingungsuntersuchungen sind nicht 
erforderlich.

IXl ja 1 1 nein

Nr. 7 a) Außergewöhnliche sowie dynamische Einwirkungen sind nicht vorhanden. IXl ja 1 1 nein

b) Beanspruchungen aus Erdbeben müssen rechnerisch nicht verfolgt werden. IXl ja 1 1 nein

Nr. 8 Besondere Bauarten wie Spannbetonbau, Verbundbau, Leimholzbau und geschweißte 
Aluminiumkonstruktionen werden nicht angewendet.

[El ja 1 1 nein

Die vorgenannten Kriterien wurden ausnahmslos mit ja beantwortet.

Eine Prüfung des Standsicherheitsnachweises ist daher

[XJja 

I I nein

|X| nicht erforderlich. 

I I erforderlich.



zu Anlage 1a

Erläuterungen zur

„Erklärung Uber die Erfüllung des Kriterienkataiogs 
gemäß Anlage 2 der BauVorIV“

Grundsätzliches

Die Prüfpflicht für den Standsicherheitsnachweis entfällt nur, wenn alle Kriterien des Kriterienkatalogs 

ausnahmslos zutreffen. Diese Feststellung trifft der Nachweisersteller. Die Feststellung des 

Nachweiserstellers wird von der Bauaufsichtsbehörde nicht überprüft.

Erläuterungen zu den einzelnen Kriterien:

Kriterium Nr. 1

a) Die Baugrundverhältnisse sind eindeutig und erlauben eine übliche Flachgründung entsprechend 

DIN 1054.

b) Es liegen keine Gründungen auf setzungsempfindlichem Baugrund vor.

„Eindeutig" sind die Baugrundverhältnisse, wenn im betreffenden Baufeld zweifelsfrei einfache und 

einheitliche Baugrundverhältnisse vorhanden sind und die Beurteilung der Standsicherheit aufgrund 

gesicherter Erfahrungen (z.B. aus nahen Nachbarbauvorhaben) erfolgen kann. Die Kontrolle der 

Baugrundverhältnisse erfolgt während der Bauausführung, z.B. bei Aushub der Baugrube oder bei der 

Herstellung der Gründungsebene. Bei Fehlen gesicherter Erfahrungen über den Baugrund im 

Baugebiet können eindeutige Baugrundverhältnisse nur dann als gegeben angenommen werden, 

wenn zur Erstellung des Standsicherheitsnachweises ein geotechnischer Bericht zur 

Baugrunduntersuchung (geotechnischer Untersuchungsbericht) vorliegt, welcher die relevanten 

Anforderungen (zulässige Bodenpressungen, Angaben zu Setzungen, Angaben zu Grund- und 

Schichtenwasser, Angaben zur Baugrubensicherung) bestätigt.

Unter „üblicher Flachgründung entsprechend DIN 1054“ sind Gründungen auf Einzei- und 

Streifenfundamenten sowie tragende Bodenplatten zu verstehen, die unter Annahme einer linearen 

Sohldruckverteilung berechnet werden, wobei der einwirkende charakteristische Sohldruck und der 

aufnehmbare Sohldruck einander gegenübergestellt werden (Annahmen „aufnehmbarer Sohldruck“ 

nachDiN 1054:2005-01 Ahh. A).

„Selzungsempfindlicher Baugrund" ist in dem Sinn zu verstehen, dass Setzungsbeträge zu erwarten 

sind, die aufgrund der Baugrundbeschaffenheit und der mechanischen Eigenschaften der 

Tragkonstruktion einen maßgeblichen Einfluss auf die Standsicherheit haben.

1



Kriterium Nr. 2

a) Bei erddruckbelasteten Gebäuden beträgt die Höhendifferenz zwischen Gründungssohle und 

Erdoberfläche maximal-4m.

b) Einwirkungen aus Wasserdruck müssen rechnerisch nicht berücksichtigt werden.

Die „Höhendifferenz zwischen Gründungssohle und Erdoberfläche“, auf der die Erddruckbelastung 

anfällt, bezieht sich sowohl auf wesentliche tragende Bauteile als auch auf das Gesamtbauwerk 

(z.B. Hanglage).

„Wasserdruck muss rechnerisch nicht berücksichtigt werden“ bezieht sich sowohl auf wesentliche 

tragende Bauteile als auch auf das Gesamtbauwerk (z.B. bei erforderlicher Auftriebssicherung).

Kriterium Nr. 3

a) Angrenzende bauliche Anlagen oder öffentliche Verkehrsflächen werden nicht beeinträchtigt.

b) Nachzuweisende Unterfangungen oder Baugrubensicherungen sind nicht erforderlich.

Eine Beeinträchtigung von angrenzenden baulichen Anlagen oder öffentlichen Verkehrsflächen 

bezieht sich ausschließlich auf deren Standsicherheit.

Erforderliche Unterfangungen sind aufgrund DIN 4123:2000-09 Abschnitt 4 Buchstabe f und 

Abschnitt 10.3 rechnerisch nachzuweisen (End- und Zwischenzustände) und gemäß Abschnitt 9 

auszuführen. Auf den rechnerischen Nachweis kann für Bauzustände nur dann verzichtet werden, 

wenn ausnahmslos alle Randbedingungen gemäß Abschnitt 10.2 Buchstabe d eingehaiten sind.

Kriterium Nr. 4

a) Die tragenden und aussteifenden Bauteile gehen im Wesentlichen bis zu den Fundamenten 

unversetzt durch.

b) Ein rechnerischer Nachweis der Gebäudeaussteifung, auch für Teilbereiche, ist nicht erforderlich.

Unter „tragenden und aussteifenden Bauteilen“ sind solche Bauteile zu verstehen, die sowohl 

Vertikallasten abtragen als auch zur Aussteifung des Bauwerkes erforderlich sind.

Nur vertikallasttragende Wände und Stutzen dürfen mit Über- oder Unterzügen abgefangen werden, 

solange die Aussteifungssysteme nicht betroffen werden.
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Der Nachweis der Aussteifung bzw. der Aufnahme planmäßiger Horizontalkräfte für Gebäude und für 

Bauwerksteile (z. B. Wände oder Decken) ist nicht erforderlich, wenn aufgrund der Anzahl und der 

konstruktiven Ausbildung der aussteifenden Bauteile zweifelsfrei die horizontalen Belastungen und 

Stabilisierungskräfte ohne explizite Nachweise sicher in die Gründung abgeleitet werden können. Ein 

Nachweis der Aussteifung ist z.B. zu führen bei Hallen oder Skelettbauten mit aussteifenden vertikalen 

oder horizontalen Verbänden, Rahmen, Scheiben oder Kernen.

Kriterium Nr. 5

aj Die Geschossdecken sind linienförmig gelagert und dürfen für gleichmäßig verteilte Lasten 

(kN/m2) und Linienlasten aus nichttragenden Wänden (kN/m) bemessen werden, 

b) Geschossdecken ohne ausreichende Querverteilung erhalten keine Einzellasten.

Geschossdecken mit ausreichender Querverteilung (z.B. Stahlbetondecken) fallen unter dieses 

Kriterium, wenn

- eine linienförmige, starre Lagerung in der Berechnung angenommen werden darf,

- nur Flächenlasten inklusive Trennwandzuschlag zu berücksichtigen sind und
- der Nachweis von Einzel- und Linienlasten mit einfachen Methoden (z. B. Tragstreifen nach 

Heft 240 des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton) erfolgen kann.

Geschossdecken ohne ausreichende Querverteilung (z.B. Holzbalkendecken, Ziegeldeeken) fallen 

unter dieses Kriterium, wenn

- eine linienförmige, starre Lagerung in der Berechnung angenommen werden darf,

- nur Flächenlasten inklusive Trennwandzuschlag zu berücksichtigen sind und

- der Nachweis von Einzel- und Linienlasten mit gesondert bemessenen Bauteilen erfolgt.

Kriterium Nr. 6

a) Die Bauteile der baulichen Anlage oder die bauliche Anlage selbst können mit einfachen 

Verfahren der Baustatik berechnet oder konstruktiv festgelegt werden. Räumliche Tragstrukturen 

müssen rechnerisch nicht nachgewiesen werden.

b) Besondere Stabilitäts-, Verformungs- und Schwingungsuntersuchungen sind nicht erforderlich.

Zu „einfachen Verfahren der Baustatik" gehört z.B. die Anwendung von einfachen Formeln und 

Tabellen für Stab-, Platten- und Scheibentragwerke. Werden Rechen Programme 

(Stabwerksprogramme, FEM-Programme für Platten oder Scheibentragwerke) angewendet, so 

müssen die Bemessung Wesentlicher Bauteile bzw. die Bemessungsschnittgrößen durch den 
Tragwerksplaner durch einfache Vergleichsrechnungen kontrolliert und dokumentiert werden.
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Das Kriterium gilt als erfüllt, wenn räumliche Systeme durch Zerlegung in einfache ebene Systeme

nachgewiesen werden können. Dazu zählen z.B. übliche Dachkonstruktionen (z,B. Pfetten-,

Walmdächer).

„Besondere Stabidtätsuntersuchungen" sind nicht;

- Krticknachweis einer Pendelstütze.

- Kippnachweis von Einfeldträgern, die mit dem zulässigen Abstand der Kippaussteifungen geführt 

werden und die aufgrund der Randbedingungen keine weitere Verfolgung der Stabilisierungskräfte 

erfordern.

„Besondere Verformungsuntersuchungen“ sind nicht:

- einfache Durch biegüngsnachweise an ebenen Systemen ohne Berücksichtigung von 

Einwirkungen aus Temperatur und Schwinden,

- Durchbiegungsnachweise, bei denen das Kriechen nur mit einem pauschalen Faktor 

berücksichtigt wird.

„Besondere Schwingungsuntersuchungen" sind nicht;

- Ermittlungen der Eigenfrequenz am Elnmassenschwinger oder an einfachen Einfeldträgern.

Das Kriterium ist z.B. nicht erfüllt für:

- Berechnungen nach Theorie 2. Ordnung,

- Biegedrillknick- und Beulnachweise,

- Tragwerke, bei denen der Feuerwiderstand der tragenden Elemente mit Ingenieurmethoden 

bestimmt wird (sog. „heiße Bemessung").

Kriterium Nr. 7

a) Außergewöhnliche sowie dynamische Einwirkungen sind nicht vorhanden.

b) Beanspruchungen aus Erdbeben müssen rechnerisch nicht verfolgt werden.

Außergewöhnliche und dynamische Einwirkungen sind in DIN 1055-100 definiert.

Unter das Kriterium fallen dynamische Einwirkungen, die gemäß bauaufsichtllch eingeführtem 

Regelwerk bei der Berechnung durch ruhende Ersatzlasten ersetzt werden und für die kein 

Ermüdungsnachweis (Nachweis der Schwingbreite) erforderlich ist.

Das Kriterium ist z.B. nicht erfüllt für;
- Tragwerke unter Anpralllasten durch LKW oder vergleichbar schwere Fahrzeuge.

- Kranbahnen,

- Brücken,
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schwingungsanfällige Bauwerke nach DIN 1055.

Kriterium Nr. 8

Besondere Bauarten wie Spannbetonbau, Verbundbau, geklebte Holzkonstruktionen und geschweißte 

Aluminiumkonstruktionen werden nicht angewendet.

Die Aufzählung ist beispielhaft und in Verbindung mit Kriterium Nr. 6 zu sehen.

Unter „besondere Bauarten“ fallen nicht:

- zugelassene Spannbetonhohldielen / Betonhohldielen mit Typenprüfung bei Einhaltung des 

festgelegten Anwendungsbereiches,

- andere zugelassene Fertigteilplatten mit Typenprüfung bei Einhaltung des festgelegten 

Anwendungsbereiches,

- Betoh-Halbfertigteilelemente mit statisch mitwirkender Ortbetonschicht z.B. für Wände und 

Decken.

- Brettschichtholzquerschnitte als gerade Balken (z.B. Deckenbalken, Sparren und Pfetten),

- Wintergarten- und Treppenkonstruktionen nach Handwerksregeln.

Unter „besondere Bauarten“ fallen z.B. auch:

- Ganzglaskonstruktionen,

- Seiltragwerke,

- Nagelplattenbinder mit Stützweiten über 12 m.
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Anlage 1a
An (untere Bauaufslchts- / Abgrabüngsbehörde) Nr. im Bau- / Abgrabungsantragsverzeichnis 

der unteren Bauaufsichtsbehörde
Eingangsstempel der unteren 
Bauaufsichtsbehörde

Zutreffendes bitte ankreuzen Es! oder ausfüllsn

Erklärung über die Erfüllung des Kriterienkatalogs 

gemäß Anlage 2 der BauVorIV

1. Antragsteller t Bauherr
Name Vorname Telefon (mit Vorwahl) [Fax
Innwerk AG !
Straße, Hausnummer PLZ, Ort E-Mail
Schulstraße 2 84533 Stammham hydropower@verbund.com

2. Ersteller des Standsicherheitsnachweises ________ ______________________________ ____________
(Werden die Standsicherheitsnachweise durch mehrere Tragwerksplaner erstellt, erfolgt die Koordinierung durch den Unterzeichner)

Name
Kichler (Winderl Ingenieure GmbH)

Vorname
Georg

T elefon (mit Vorwahl) Fax
089 24 88 15 26 00

Straße, Hausnummer
Landaubogen 1

PLZ, Ort
81373 München

E-Mail
office@winderI-ing.de

Nachweisberechtigung nach Art. 62 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 1 BayBO

I I nein l>3 ja Beruf
Bauingenieur

3. Baugrundstück
Gemarkung
Egglfing am Inn

Flur-Nr.
521/1,523

Gemeinde
Bad Füssing

Straße, Hausnummer Gemeindeteil
Egglfing am Inn

Verwaltungsgemeinschaft

4.. Vorhaben________ ___________________ _________________________________________
(Besteht ein Vorhaben aus mehreren baulichen Anlagen, so ist der Kritefienkatalog für jede bauliche Anlage gesondert äuszufüllen) 

Genaue Bezeichnung des Vorhabens

KW Eggling - Obernberg - Durchgängigkeit und Lebensraum - Durchlassbauwerk 3
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5. Kriterienkatalog gemäß Anlage 2 der BauVorIV
Nr. 1 a) Die Baugrundverhältnisse sind eindeutig und erlauben eine übliche Flachgründung 

entsprechend DIN 1054.
|X] ja I I nein

b) Es liegen keine Gründungen auf setzungsemptindlichem Baugrund vor. [El ja I I nein

Nr. 2 a) Bei erddruckbelasteten Gebäuden beträgt die Höhendifferenz zwischen Gründungssohle 
und Erdoberfläche maximal 4 m.

□ ja I I nein

b) Einwirkungen aus Wasserdruck müssen rechnerisch nicht berücksichtigt werden. [El ja I I nein

Nr. 3 a) Angrenzende bauliche Anlagen oder öffentliche Verkehrsflächen werden nicht 
beeinträchtigt.

[El ja I I nein

b) Nachzuweisende Unterfangungen oder Baugrubensicherungen sind nicht erforderlich. [El ja I I nein

Nr. 4 a) Die tragenden und aussteifenden Bauteile gehen im Wesentlichen bis zu den
Fundamenten unversetzt durch.

[El ja I I nein

b) Ein rechnerischer Nachweis der Gebäudeaussteifung, auch für Teilbereiche, ist nicht 
erforderlich.

IE! ja I nein

Nr, 5 a) Die Geschossdecken sind linienförmig gelagert und dürfen für gleichmäßig verteilte
Lasten (kN/m2) und Linienlasten aus nichttragenden Wänden (kN/m) bemessen werden.

□ ja I I nein

b) Geschossdecken ohne ausreichende Querverteilung erhalten keine Einzellasten. □ ja I I nein

Nr. 6 a) Die Bauteile der baulichen Anlage oder die bauliche Anlage selbst können mit einfachen 
Verfahren der Baustafik berechnet oder konstruktiv festgelegt werden. Räumliche 
Tragstrukturen müssen rechnerisch nicht nachgewiesen werden.

IE] ja I I nein

b) Besondere Stabilitäts-, Verformungs- und Schwingungsuntersuchungen sind nicht 
erforderlich.

[El ja I 1 nein

Nr, 7 a) Außergewöhnliche sowie dynamische Einwirkungen sind nicht vorhanden. □ ja 1 1 nein

b) Beanspruchungen aus Erdbeben müssen rechnerisch nicht verfolgt werden. [El ja 1 1 nein

Nr. 8 Besondere Bauarten wie Spannbetonbau, Verbundbau, Leimholzbau und geschweißte 
Aluminiumkonstruktionen werden nicht angewendet.

[El ja 1 1 nein

Die vorgenannten Kriterien wurden ausnahmslos mit ja beantwortet, i ja

i I I nein

Eine Prüfung des Standsicherheitsnachweises ist daher
|X| nicht erforderlich. 

ZI erforderlich.



zu Anlage 1a

Erläuterungen zur
„Erklärung über die Erfüllung des Kriterienkatalogs 

gemäß Anlage 2 der BauVorIV“

Grundsätzliches

Die Prüfpflicht für den Standsicherheitsnachweis entfällt nur, wenn alle Kriterien des Kriterienkatalogs 

ausnahmslos zutreffen. Diese Feststellung trifft der Nachweisersteller, Die Feststellung des 

Nachweiserstellers wird von der Bauaufsichtsbehörde nicht überprüft.

Erläuterungen zu den einzelnen Kriterien:

Kriterium Nr. 1

a) Die Baugrundverhältnisse sind eindeutig und erlauben eine übliche Flachgründung entsprechend 

DIN 1054.

b) Es liegen keine Gründungen auf setzungsempfindlichem Baugrund vor.

„Eindeutig" sind die Baugrundverhältnisse, wenn im betreffenden Baufeld zweifelsfrei einfache und 

einheitliche Baugrundverhältnisse vorhanden sind und die Beurteilung der Standsicherheit aufgrund 

gesicherter Erfahrungen (z.B. aus nahen Nachbarbauvorhaben) erfolgen kann. Die Kontrolle der 

Baugrundverhältnisse erfolgt während der Bauausführung, z.B. bei Aushub der Baugrube oder bei der 

Herstellung der Gründungsebene. Bei Fehlen gesicherter Erfahrungen über den Baugrund Im 

Baügebiet können eindeutige Baugrundverhältnisse nur dann als gegeben angenommen werden, 

wenn zur Erstellung des Standsicherheitsnachweises ein geotechnischer Bericht zur 

Baugrunduntersuchung (geotechnischer Untersuchungsbericht) vorliegt, welcher die relevanten 

Anforderungen (zulässige Bodenpressungen, Angaben zu Setzungen, Angaben zu Grund- und 

Schichtenwasser, Angaben zur Baugrubensicherung) bestätigt.

Unter „üblicher Flachgründung entsprechend DIN 1054“ sind Gründungen auf Einzel- und 

Streifenfundamenten sowie tragende Bodenplatten zu verstehen, die unter Annahme einer linearen 

Sohldruckverteilung berechnet werden, wobei der einwirkende charakteristische Sohldruck und der 

aufnehmbare Sohldruck einander gegenübergestellt werden (Annahmen „aufnehmbarer Sohldruck“ 

nach DIN 1054:2005-01 Anh. A).

„Setzungsempfindlicher Baugrund" ist in dem Sinn zu verstehen, dass Setzungsbeträge zu erwarten 

sind, die aufgrund der ßaugrundbeschaffenheit und der mechanischen Eigenschaften der 

Tragkonstruktion einen maßgeblichen Einfluss auf die Standsicherheit haben.
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Kriterium Nr. 2

a) Bei erddruckbelasteten Gebäuden beträgt die Höhendifferenz zwischen Gründungssohle und 

Erdoberfläche maximal 4 m.

b) Einwirkungen aus Wasserdruck müssen rechnerisch nicht berücksichtigt werden.

Die „Höhendifferenz zwischen Gründungssohle und Erdoberfläche", auf der die Erddruckbelastung 

anfällt, bezieht sich sowohl auf wesentliche tragende Bauteile als auch auf das Gesamtbauwerk 

(z.B. Hanglage).

„Wasserdruck muss rechnerisch nicht berücksichtigt werden“ bezieht sich sowohl auf wesentliche 

tragende Bauteile als auch auf das Gesamtbauwerk (z.B. bei erforderlicher Auftriebssicherung).

Kriterium Nr. 3

a) Angrenzende bauliche Anlagen oder öffentliche Verkehrsflächen werden nicht beeinträchtigt.

b) Nachzuweisende Unterfangungen oder Baugrubensicherungen sind nicht erforderlich.

Eine Beeinträchtigung von angrenzenden baulichen Anlagen oder öffentlichen Verkehrsflächen 

bezieht sich ausschließlich auf deren Standsicherheit,

Erforderliche Unterfangungen sind aufgrund DIN 4123:2000-09 Abschnitt 4 Buchstabe f und 

Abschnitt 10.3 rechnerisch nachzuweisen (End- und Zwischenzustände) und gemäß Abschnitt 9 

auszuführen. Auf den rechnerischen Nachweis kann für Bauzustände nur dann verzichtet werden, 

wenn ausnahmslos alle Randbedingungen gemäß Abschnitt 10.2 Buchstabe d eingehalten sind.

Kriterium Nr. 4

a) Die tragenden und aussteifenden Bauteile gehen im Wesentlichen bis zu den Fundamenten 

unversetzt durch.

b) Ein rechnerischer Nachweis der Gebäudeaussteifung, auch für Teilbereiche, Ist nicht erforderlich.

Unter „tragenden und aussteifenden Bauteilen“ sind solche Bauteile zu verstehen, die sowohl 

Vertikallasten abtragen als auch zur Aussteifung des Bauwerkes erforderlich sind.

Nur vertikallasttragende Wände und Stützen dürfen mit Über- oder Unterzügen abgefangen werden, 

solange die Aussteifungssysteme nicht betroffen werden.
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Der Nachweis der Aussteifung bzw. der Aufnahme planmäßiger Horizontalkräfte für Gebäude und für 

Bauwerksteile (z. B. Wände oder Decken) ist nicht erforderlich, wenn aufgrund der Anzahl und der 

konstruktiven Ausbildung der aussteifenden Bauteile zweifelsfrei die horizontalen Belastungen und 

Stabliisierungskräfte ohne explizite Nachweise sicher in die Gründung abgeleitet werden können. Ein 

Nachweis der Aussteifung ist z.B, zu führen bei Hallen oder Skelettbauten mit aussteifenden vertikalen 

oder horizontalen Verbänden, Rahmen, Scheiben oder Kernen.

Kriterium Nr. 5

aj Die Geschossdecken sind iinienförmig gelagert und dürfen für gleichmäßig verteilte Lasten 

(kN/m2) und Linienlasten aus nichttragenden Wänden (kN/m) bemessen werden, 

b) Geschossdecken ohne ausreichende Querverteilung erhalten keine Einzellasten.

Geschossdecken mit ausreichender Querverteilung (z.B. Stahlbetondecken) fallen unter dieses 

Kriterium, wenn

- eine linienförmige, starre Lagerung in der Berechnung angenommen werden darf,

- nur Flächenlasten inklusive Trennwandzuschlag zu berücksichtigen sind und

- der Nachweis von Einzel- und Linienlasten mit einfachen Methoden (z. B. Tragstreifen nach 

Heft 240 des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton) erfolgen kann.

Geschossdecken ohne ausreichende Querverteilung (z.B, Holzbalkendecken, Ziegeldecken) fallen 

unter dieses Kriterium, wenn

- eine linienförmige, starre Lagerung in der Berechnung angenommen werden darf,

- nur Flächenlasten inklusive Trennwandzuschlag zu berücksichtigen sind und

- der Nachweis von Einzel- und Linienlasten mit gesondert bemessenen Bauteilen erfolgt.

Kriterium Nr. 6

a) Die Bauteile der baulichen Anlage oder die bauliche Anlage selbst können mit einfachen 

Verfahren der Baustatik berechnet oder konstruktiv festgelegt werden. Räumliche Tragstrukturen 

müssen rechnerisch nicht nachgewiesen werden.

b) Besondere Stabilifäts-, Verformungs- und Schwingungsuntersuchungen sind nicht erforderlich.

Zu „einfachen Verfahren der Baustatik“ gehört z.B. die Anwendung von einfachen Formeln und 

Tabellen für Stab-, Platten- und Scheibentragwerke. Werden Rechenprogramme 

(Stabwerksprogramme, FEM-Programme für Platten oder Scheibentragwerke) angewendet, so 

müssen die Bemessung wesentlicher Bauteile bzw. die Bemessungsschnittgrößen durch den 

Tragwerksplaner durch einfache Vergleichsrechnungen kontrolliert und dokumentiert werden.
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Das Kriterium gilt als erfüllt, wenn räumliche Systeme durch Zerlegung in einfache ebene Systeme

nachgewiesen werden können. Dazu zählen z.B. übliche Dachkonstruktionen (z.B. Pfetten-,

Walmdächer).

„Besondere Stabilitätsuntersuchungen“ sind nicht:

- Knicknachweis einer Pendelstütze,

- Kippnachweis von Einfeldträgern, die mit dem zulässigen Abstand der Kippaussteifungen geführt 

werden und die aufgrund der Randbedingungen keine weitere Verfolgung der Stabilisierungskräfte 

erfordern.

„Besondere Verformungsuntersuchungen" sind nicht:

- einfache Durchbiegungsnachweise an ebenen Systemen ohne Berücksichtigung von 

Einwirkungen aus Temperatur und Schwinden,

- Durchbiegüngsnachweise, bei denen das Kriechen nur mit einem pauschalen Faktor 

berücksichtigt wird.

„Besondere Schwingungsuntersuchungen'' sind nicht:

- Ermittlungen der Eigenfrequenz am Einmassenschwinger oder an einfachen Einfeldträgern.

Das Kriterium ist z.B. nicht erfüllt für;

- Berechnungen nach Theorie 2. Ordnung,

- Biegedrillknick- und Beulnachweise,

- Tragwerke, bei denen der Feuerwiderstand der tragenden Elemente mit Ingenieurmethoden 

bestimmt wird (sog. „heiße Bemessung").

Kriterium Nr. 7

aj Außergewöhnliche sowie dynamische Einwirkungen sind nicht vorhanden, 

b) Beanspruchungen aus Erdbeben müssen rechnensch nicht verfolgt werden.

Außergewöhnliche und dynamische Einwirkungen sind in DIN 1055-100 definiert.

Unter das Kriterium fallen dynamische Einwirkungen, die gemäß bauaufsichtlich eingeführtem 

Regelwerk bei der Berechnung durch ruhende Ersatzlasten ersetzt werden und für die kein 

Ermüdungsnachweis (Nachweis der Schwingbreite) erforderlich ist.

Das Kriterium ist z.B. nicht erfüllt für:
- Tragwerke unter Anpralllasten durch LKW oder vergleichbar schwere Fahrzeuge,

- Kranbahnen,

- Brücken,
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schwingungsanfällige Bauwerke nach DIN 1055.

Kriterium Nr. 8

Besondere Bauarten wie Spannbetonbau, Verbundbau, geklebte Holzkönstruktionen und geschweißte 

Aluminiumkonstruktipnen werden nicht angewendet.

Die Aufzählung Ist beispielhaft und in Verbindung mit Kriterium Nr. 6 zu sehen.

Unter „besondere Bauarten“ fallen nicht:

- zugelassene Spannbetonhohldielen / Betonhohldielen mit Typenprüfung bei Einhaltung des 

festgelegten Anwendungsbereiches,

- andere zugelassene Fertigteilplatten mit Typenprüfung bei Einhaltung des festgelegten 

Anwendungsbereiches,

- Beton-Halbfertigteilelemente mit statisch mitwirkender Ortbetonschicht z.B. für Wände und 

Decken,

- Brettschichtholzquerschnitte als gerade Balken (z.B. Deckenbalken, Sparren und Pfetten),

- Wintergarten- und Treppenkonstruktionen nach Handwerksregeln.

Unter „besondere Bauarten" fallen z.B. auch:

- Ganzglaskonstruktionen,

- Seiltragwerke,

- Nagelplattenbinder mit Stützweiten über 12 m.
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Anlage 1a
An (untere Bauaufsiehts- / Abgrabungsbehörde) Nr. im Bau- / Abgrabungsantragsverzeichnis 

der unteren Bauaufsichtsbehörde
Eingangsstempel der unteren 
Bauaufsichtsbehörde

Zutreffendes bitte ankreuzen 0 oderausfiillen

Erklärung über die Erfüllung des Kriterienkatalogs 

gemäß Anlage 2 der BauVorIV

1. Antragsteller / Bauherr
Name
Innwerk AG

Vorname Telefon (mit Vorwahl) Fax

Straße, Hausnummer
Schulstraße 2

PLZ, Ort
84533 Stammham

E-Mail
hydropower@verbund.com

2. Ersteller des Standsicherheitsnachweises
(Werden die Standsicherheitsnachweise durch mehrere Tragwerksplaner erstellt, erfolgt die Koordinierung durch den Unterzeichner)

Name
Kichler (Winderl Ingenieure GmbH)

Vorname
Georg

T elefon (mit Vorwahl)
089 24 88 15 26 00

Fax

Straße, Hausnummer PLZ, Ort E-Mail
Landaubogen 1 81373 München office@winderl-ing.de

Nachweisberechtigung nach Art. 62 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 1 BayBO

1 1 nein 13 ja Beruf
Bauingenieur

3. Baugrundstück
Gemarkung
Egglfing am Inn

Flur-Nr. j Gemeinde
521/1,523 l Bad Füssing

Straße, Hausnummer Gemeindeteil | Verwaltungsgemeinschaft

Egglfing am Inn

4. Vorhaben___________________________ ________________ _____________________________ _________
(Besteht ein Vorhaben aus mehreren baulichen Anlagen, so ist der Kriterienkatalog für jede bauliche Anlage gesondert auszufüllen) 

Genaue Bezeichnung des Vorhabens
KW Eggling - Obernberg - Durchgängigkeit und Lebensraum - Mittleres Auedotationsbauwerk

mailto:hydropower@verbund.com
mailto:office@winderl-ing.de


5. Kriterienkatalog gemäß Anlage 2 der BauVorlV
Nr. 1 a) Die Baugrundverhältnisse sind eindeutig und erlauben eine übliche Flachgründung 

entsprechend DIN 1054.
IE] ja I I nein

b) Es liegen keine Gründungen auf setzungsempfindlichem Baugrund vor. Elia I nein

Nr. 2 a) Bei erddruckbelasteten Gebäuden beträgt die Höhendifferenz zwischen Gründungssohle 
und Erdoberfläche maximal 4 m.

D ja I I nein

b) Einwirkungen aus Wasserdruck müssen rechnerisch nicht berücksichtigt werden. El ja I I nein

Nr. 3 a) Angrenzende bauliche Anlagen oder öffentliche Verkehrsflächen werden nicht 
beeinträchtigt.

El ja I I nein

b) Nachzuweisende Unterfangungen oder Baugrubensicherungen sind nicht erforderlich. El ja I I nein

Nr. 4 a) Die tragenden und aussteifenden Bauteile gehen im Wesentlichen bis zu den
Fundamenten unversetzt durch.

El ja I I nein

b) Ein rechnerischer Nachweis der Gebäudeaussteifung, auch für Teilbereiche, ist nicht 
erforderlich.

El ja I I nein

Nr. 5 a) Die Geschossdecken sind linienförmig gelagert und dürfen für gleichmäßig verteilte
Lasten (kN/m2) und Linienlasten aus nichttragenden Wänden (kN/m) bemessen werden,

D ja I I nein

b) Geschossdecken ohne ausreichende Querverteilung erhalten keine Einzellasten. Dja I I nein

Nr. 6 a) Die Bauteile der baulichen Anlage oder die bauliche Anlage selbst können mit einfachen 
Verfahren der Baustatik berechnet oder konstruktiv festgelegt werden. Räumliche 
Tragstrukturen müssen rechnerisch nicht nachgewiesen werden.

El ja I I nein

b) Besondere Stabilitäts-, Verformungs- und Schwingungsuntersuchungen sind nicht 
erforderlich.

El ja I I nein

Nr. 7 a) Außergewöhnliche sowie dynamische Einwirkungen sind nicht vorhanden. El ja I I nein

b) Beanspruchungen aus Erdbeben müssen rechnerisch nicht verfolgt werden. El ja I I nein

Nr. 8 Besondere Bauarten wie Spannbetonbau, Verbundbau, Leimholzbau und geschweißte 
Aluminiumkonstruktionen werden nicht angewendet.

El ja I I nein

Die vorgenannten Kriterien wurden ausnahmslos mit ja beantwortet.
SJ ja

I I nein

Eine Prüfung des Standsicherheitsnachweises ist daher
|X| nicht erforderlich. 

I I erforderlich.

6. Unterschriften /
Ersteller des Standatpfi efheltsnachweises Antragsteller / Bauherr
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zu Anlage 1a

Erläuterungen zur
„Erklärung über die Erfüllung des Kriterienkatalogs 

gemäß Anlage 2 der BauVorIV“

Grundsätzliches

Die Prüfpflicht für den Standsicherheitsnachweis entfällt nur, wenn alle Kriterien des Kriterienkatalogs 

ausnahmslos zutreffen. Diese Feststellung trifft der Nachweisersteller. Die Feststellung des 

Nachweiserstellers wird von der Bauaufsichtsbehörde nicht überprüft.

Erläuterungen zu den einzelnen Kriterien:

Kriterium Nr. 1

a) Die Baugrundverhältnisse sind eindeutig und erlauben eine übliche Flachgründung entsprechend 

DIN 1054.

b) Es liegen keine Gründungen auf setzungsempfindlichem Baugrund vor.

„Eindeutig" sind die Baugrundverhältnisse, wenn im betreffenden Baufeld zweifelsfrei einfache und 

einheitliche Baugrundverhältnisse vorhanden sind und die Beurteilung der Standsicherheit aufgrund 

gesicherter Erfahrungen (z.B. aus nahen Nachbarbauvorhaben) erfolgen kann. Die Kontrolle der 

Baugrundverhältnisse erfolgt während der Bauausführung, z.B. bei Aushub der Baugrube oder bei der 

Herstellung der Gründungsebene. Bei Fehlen gesicherter Erfahrungen über den Baugrund im 

Baugebiet können eindeutige Baugrundverhältnisse nur dann als gegeben angenommen werden, 

wenn zur Erstellung des Standsicherheitsnachweises ein geotechnischer Bericht zur 

Baugrunduntersuchung (geotechnischer Untersuchungsbericht) vorliegt, welcher die relevanten 

Anforderungen (zulässige Bodenpressungen, Angaben zu Setzungen, Angaben zu Grund- und 

Schichtenwasser, Angaben zur Baugrubensicherung) bestätigt.

Unter „üblicher Flachgründung entsprechend DIN 1054" sind Gründungen auf Einzel- und 

Streifenfundamenten sowie tragende Bodenplatten zu verstehen, die unter Annahme einer linearen 

Sohldruckverteilung berechnet werden, wobei der einwirkende charakteristische Sohldruck und der 

aufnehmbare Sohldruck einander gegenübergestellt werden (Annahmen „aufnehmbarer Sohldruck" 

nach DIN 1054:2005-01 Ahh. A).

„Setzungsempfindlicher Baugrund" ist in dem Sinn zu verstehen, dass Setzungsbeträge zu erwarten 

sind, die aufgrund der Baugrundbeschaffenheit und der mechanischen Eigenschaften der 

Tragkonstruktion einen maßgeblichen Einfluss auf die Standsicherheit haben.
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Kriterium Nr. 2

a) Bei erddruckbelasteten Gebäuden beträgt die Höhendifferenz zwischen Gründungssohle und 

Erdoberfläche maximal 4 m.

b) Einwirkungen aus Wasserdruck müssen rechnerisch nicht berücksichtigt werden.

Die „Höhendifferenz zwischen Gründungssohle und Erdoberfläche“, auf der die Erddfuckbelastung 

anfällt, bezieht sich sowohl auf wesentliche tragende Bauteile als auch auf das Gesamtbauwerk 

(z.B, Hanglage).

„Wasserdruck muss rechnerisch nicht berücksichtigt werden“ bezieht sich sowohl auf wesentliche 

tragende Bauteile als auch auf das Gesamtbauwerk (z.B. bei erforderlicher Auftriebssicherung).

Kriterium Nr. 3

a) Angrenzende bauliche Anlagen oder öffentliche Verkehrsflächen werden nicht beeinträchtigt.

b) Nachzuweisende Unterfangungen oder Baugrubensicherungen sind nicht erforderlich.

Eine Beeinträchtigung von angrenzenden baulichen Anlagen oder öffentlichen Verkehrsflächen 

bezieht sich ausschließlich auf deren Standsicherheit,

Erforderliche Unterfangungen sind aufgrund DIN 4123:2000-09 Abschnitt 4 Buchstabe f und 

Abschnitt 10.3 rechnerisch nachzuweisen (End- und Zwischenzustände) und gemäß Abschnitt 9 

auszuführen. Auf den rechnerischen Nachweis kann für ßauzustände nur dann verzichtet werden, 

wenn ausnahmslos alle Randbedingungen gemäß Abschnitt 10.2 Buchstabe d eingehalten sind.

Kriterium Nr, 4

a) Die tragenden und aussteifenden Bauteile gehen im Wesentlichen bis zu den Fundamenten 

unversetzt durch.

b) Ein rechnerischer Nachweis der Gebäudeaussteifung, auch für Teilbereiche, ist nicht erforderlich.

Unter „tragenden und aussteifenden Bauteilen“ sind solche Bauteile zu verstehen, die sowohl 

Vertikallasten abtragen als auch zur Aussteifung des Bauwerkes erforderlich sind.

Nur vertikallasttragende Wände und Stützen dürfen mit Über- oder Unterzügen abgefangen werden, 

solange die Aussteifungssysteme nicht betroffen werden.
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Der Nachweis der Aussteifung bzw. der Aufnahme planmäßiger Horizontalkräfte für Gebäude und für 

Bauwerksteile (z. B. Wände oder Decken) ist nicht erforderlich, wenn aufgrund der Anzahl und der 

konstruktiven Ausbildung der aussteifenden Bauteile zweifelsfrei die horizontalen Belastungen und 

Stabilisierungskräfte ohne explizite Nachweise sicher in die Gründung abgeleitet werden können. Ein 

Nachweis der Aussteifung ist z.B. zu führen bei Hallen oder Skelettbauten mit aussteifenden vertikalen 

oder horizontalen Verbänden, Rahmen, Scheiben oder Kernen.

Kriterium Nr. 5

a) Die Geschossdecken sind linienförmig gelagert und dürfen für gleichmäßig verteilte Lasten 

(kN/m2) und Linienlasten aus nichttragenden Wänden (kN/m) bemessen werden.

b) Geschossdecken ohne ausreichende Querverteilung erhalten keine Einzellasten.

Geschossdecken mit ausreichender Querverteilung (z.B. Stahlbetondecken) fallen unter dieses 

Kriterium, wenn

- eine linienförmige, starre Lagerung in der Berechnung angenommen werden darf,

- nur Flächenlasten inklusive Trennwandzuschlag zu berücksichtigen sind und

- der Nachweis von Einzel- und Linienlasten mit einfachen Methoden (z, B, Tragstreifen nach 

Heft 240 des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton) erfolgen kann.

Geschossdecken ohne ausreichende Querverteilung (z.B. Holzbalkendecken. Ziegeldecken) fallen 

unter dieses Kriterium, wenn

- eine linienförmige, starre Lagerung in der Berechnung angenommen werden darf,

- nur Flächenlasten inklusive Trennwandzuschlag zu berücksichtigen sind und

- der Nachweis von Einzel- und Linienlasten mit gesondert bemessenen Bauteilen erfolgt.

Kriterium Nr. 6

a) Die Bauteile der baulichen Anlage oder die bauliche Anlage selbst können mit einfachen 

Verfahren der Baustatik berechnet oder konstruktiv festgelegt werden. Räumliche Tragstrukturen 

müssen rechnerisch nicht nachgewiesen werden.

b) Besondere Stabilitäts-, Verformungs- und Schwingungsuntersuchungen sind nicht erforderlich.

Zu „einfachen Verfahren der Baustatik“ gehört z.B. die Anwendung von einfachen Formeln und 

Tabellen für Stab-, Platten- und Scheibentragwerke. Werden Rechenprogramme 

(Stabwerksprogramme, FEM-Programme für Platten oder Scheibentragwerke) angewendet, so 

müssen die Bemessung wesentlicher Bauteile bzw. die Bemessungsschnittgrößen durch den 

Tragwerksplaner durch einfache Vergleichsrechnungen kontrolliert und dokumentiert werden.
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Das Kriterium gilt als erfüllt, wenn räumliche Systeme durch Zerlegung in einfache ebene Systeme

nachgewiesen werden können. Dazu zählen z.B, übliche Dachkonstruktionen (z.B, Pfetten-,

Walmdächer).

„Besondere Stabititätsuntersuchungen“ sind nicht:

- Knicknachweis einer Pendelstütze,

- Kippnachweis von Einfeldträgern, die mit dem zulässigen Abstand der Kippaussteifungen geführt 

werden und die aufgrund der Randbedingungen keine weitere Verfolgung der Stabilisierungskräfte 

erfordern.

„Besondere Verformungsuntersuchungen" sind nicht:

- einfache Durchbiegungsnachweise an ebenen Systemen ohne Berücksichtigung von 

Einwirkungen aus Temperatur und Schwinden,

- Durchbiegungsnachweise, bei denen das Kriechen nur mit einem pauschalen Faktor 

berücksichtigt wird.

„Besondere Schwingungsuntersuchungen“ sind nicht:

- Ermittlungen der Eigenfrequenz am Einmassenschwinger oder an einfachen Einfeldträgern.

Das Kriterium ist z.B. nicht erfüllt für:

- Berechnungen nach Theorie 2. Ordnung,

- Biegedrillknick- und Beulnachweise,

- Tragwerke, bei denen der Feuerwiderstand der tragenden Elemente mit Ingenieurmethoden 

bestimmt wird (sog. „heiße Bemessung").

Kriterium Nr. 7

aj Außergewöhnliche sowie dynamische Einwirkungen sind nicht vorhanden, 

b) Beanspruchungen aus Erdbeben müssen rechnerisch nicht verfolgt werden,

Außergewöhnliche und dynamische Einwirkungen sind in DIN 1055-100 definiert.

Unter das Kriterium fallen dynamische Einwirkungen, die gemäß bauaufsichtlich eingeführtem 

Regelwerk bei der Berechnung durch ruhende Ersatzlasten ersetzt werden und für die kein 

Ermüdungsnachweis (Nachweis der Schwingbreite) erforderlich ist.

Das Kriterium ist z.B, nicht erfüllt für:

- Tragwerke unter Anpralilasten durch LKW oder vergleichbar schwere Fahrzeuge,

- Kranbahnen,

- Brücken,
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schwingungsanfällige Bauwerke nach DIN 1055.

Kriterium Nr. 8

Besondere Bauarten wie Spannbetonbau, Verbundbau, geklebte Holzkonstruktionen und geschweißte 

Aluminiumkonstruktionen werden nicht angewendet.

Die Aufzählung ist beispielhaft und in Verbindung mit Kriterium Nr, 6 zu sehen.

Unter „besondere Bauarten“ fallen nicht:

- zugelassene Spannbetonhohldielen / Betonhohldielen mit Typenprüfung bei Einhaltung des 

festgelegten Anwendungsbereiches,

- andere zugelassene Fertigteilplatten mit Typenprüfung bei Einhaltung des festgelegten 

Anwendungsbereiches,

- Beton-Halbfertigteilelemente mit statisch mitwirkender Ortbetonschicht z.B. für Wände und 

Decken,

- Brettschichtholzquerschnitte als gerade Balken (z.B. Deckenbalken, Sparren und Pfetten),

- Wintergarten- und Treppenkonstruktionen nach Handwerksregeln.

Unter „besondere Bauarten“ fallen z.B. auch:

- Ganzglaskonstruktionen,

- Seiltragwerke,

- Nagelplattenbinder mit Stützweiten über 12 m.
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Anlage 1a
An (untere Bauaufsichts-/ Abgrabungsbehörde) Nr. im Bau- / Abgrabungsantragsverzeichnis 

der unteren Bauaufsichtsbehörde
Eingangsstempel der unteren 
Bauaufsichtsbehörde

Zutreffendes bitte ankreuzen E3 oder ausfüllen

Erklärung über die Erfüllung des Kriterien Katalogs 

gemäß Anlage 2 der BauVorIV

1. Antragsteller / Bauherr
Name
Innwerk AG

Vorname Telefon (mit Vorwahl) Fax

Straße, Hausnummer
Schulstraße 2

PLZ, Ort
84533 Stammham

E-Mail
hydropower@verbund .com

2. Ersteller des Standsicherheitsnachweises
(Werden die Standsicherheitsnachweise durch mehrere Tragwerkspianer erstellt, erfolgt die Koordinierung durch den Unterzeichner)

Name Vorname Telefon (mit Vorwahl) j Fax
Kichler (Winderl Ingenieure GmbH) Georg 089 24 88 15 26 00 |
Straße, Hausnummer PLZ, Ort E-Mail
Landaubogen 1 81373 München office@winderl-ing.de

Nachweisberechtigung nach Art. 62 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 1 BayBO

□ nein [X] ja Beruf
Bauingenieur

3. Baugrundstück
Gemarkung Flur-Nr. Gemeinde
Egglfing am Inn 521/1,523 Bad Füssing
Straße, Hausnummer Gemeindeteil Verwaltungsgemeinschaft

Egglfing am Inn

4. Vorhaben______________________________ ________________ _______________ _______________ __
(Besteht ein Vorhaben aus mehreren baufiehen Anlagen, so ist der Kriterienkatalog für Jede bauliche Anlage gesondert auszufiillen) 

Genaue Bezeichnung des Vorhabens

KW Eggling - Obernberg - Durchgängigkeit und Lebensraum - Oberes Auedotationsbauwerk

mailto:office@winderl-ing.de


5. Kriterienkatalog gemäß Anlage 2 der BauVorlV
Nr. 1 a) Die Baugrundverhältnisse sind eindeutig und erlauben eine übliche Flachgründung 

entsprechend DIN 1054.
S ja I I nein

b) Es liegen keine Gründungen auf setzungsempfindlichem Baugrund vor. [X] ja I I nein

Nr. 2 a) Bei erddruckbelasteten Gebäuden beträgt die Höhendifferenz zwischen Gründungssohle 
und Erdoberfläche maximal 4 m.

CH ja I I nein

b) Einwirkungen aus Wasserdruck müssen rechnerisch nicht berücksichtigt werden. [X] ja I I nein

Nr. 3 a) Angrenzende bauliche Anlagen oder öffentliche Verkehrsflächen werden nicht 
beeinträchtigt.

[X]ja I I nein

b) Nachzuweisende Unterfangungen oder Baugrubensicherungen sind nicht erforderlich. [X]ja I I nein

Nr. 4 a) Die tragenden und aussteifenden Bauteile gehen im Wesentlichen bis zu den
Fundamenten unversetzt durch.

[X] ja I I nein

b) Ein rechnerischer Nachweis der Gebäudeaussteifung, auch für Teilbereiche, ist nicht 
erforderlich.

IE ja I I nein

Nr. 5 a) Die Geschossdecken sind linienförmig gelagert und dürfen für gleichmäßig verteilte
Lasten (kN/m2) und Linienlasten aus nichttragenden Wänden (kN/m) bemessen werden.

□ ja I I nein

b) Geschossdecken ohne ausreichende Querverleilung erhalten keine Einzellasten. □ ja I I nein

Nr. 6 a) Die Bauteile der baulichen Anlage oder die bauliche Anlage selbst können mit einfachen 
Verfahren der Baustatik berechnet oder konstruktiv festgelegt werden. Räumliche 
Tragstrukturen müssen rechnerisch nicht nachgewiesen werden.

Eja I I nein

b) Besondere Stabilitäts-, Verformungs- und Schwingungsuntersuchungen sind nicht 
erforderlich.

E ja I I nein

Nr. 7 a) Außergewöhnliche sowie dynamische Einwirkungen sind nicht vorhanden. Eja I I nein

b) Beanspruchungen aus Erdbeben müssen rechnerisch nicht verfolgt werden. Eja I I nein

Nr. 8 Besondere Bauarten wie Spannbetonbau, Verbundbau, Leimholzbau und geschweißte 
Aluminiumkonstruktionen werden nicht angewendet.

Eia I I nein

Die vorgenannten Kriterien wurden ausnahmslos mit ja beantwortet.

Eine Prüfung des Standsicherheitsnachweises ist daher

1*1 ja 
I I nein

|X| nicht erforderlich. 

I I erforderlich.



zu Anlage 1a

Erläuterungen zur

„Erklärung über die Erfüllung des Kriterienkataiogs 
gemäß Anlage 2 der BauVorIV“

Grundsätzliches

Die Prüfpflicht für den Standsicherheitsnachweis entfällt nur, wenn alle Kriterien des Kriterienkatalogs 

ausnahmslos zutreffen. Diese Feststellung trifft der Nachweisersteller. Die Feststellung des 

Naehweiserstellers wird von der Bauaufsichtsbehörde nicht überprüft.

Erläuterungen zu den einzelnen Kriterien:

Kriterium Nr. 1

a) Die Baugrundverhältnisse sind eindeutig und erlauben eine übliche Flachgründung entsprechend 

DIN 1054.

b) Es liegen keine Gründungen auf setzungsempfindlichem Baugrund vor.

„Eindeutig" sind die Baugrundverhältnisse, wenn Im betreffenden Baufeld zweifelsfrei einfache und 

einheitliche Baugrundverhältnisse vorhanden sind und die Beurteilung der Standsicherheit aufgrund 

gesicherter Erfahrungen (z.B. aus nahen Nachbarbauvorhaben) erfolgen kann. Die Kontrolle der 

Baugrundverhältnisse erfolgt während der Bauausführung, z.B. bei Aushub der Baugrube oder bei der 

Herstellung der Gründungsebene. Bei Fehlen gesicherter Erfahrungen über den Baugrund im 

Baugebiet können eindeutige Baugrundverhältnisse nur dann als gegeben angenommen werden, 

wenn zur Erstellung des Standsicherheitsnachweises ein geotechnischer Bericht zur 

Baugrunduntersuchung (geotechnischer Untersuchungsbericht) vorliegt, welcher die relevanten 

Anforderungen (zulässige Bodenpressungen, Angaben zu Setzungen, Angaben zu Grund- und 

Schichtenwasser, Angaben zur Baugrubensicherung) bestätigt.

Unter „üblicher Flachgründung entsprechend DIN 1054“ sind Gründungen auf Einzel- und 

Streifenfundamenten sowie tragende Bodenplatten zu verstehen, die unter Annahme einer linearen 

Sohldruckverteilung berechnet werden, wobei der einwirkende charakteristische Sohldruck und der 

aufnehmbare Sohldruck einander gegenübergestellt werden (Annahmen „aufnehmbarer Sohldruck“ 

nach DIN 1054:2005-01 Anh. A).

„Setzungsempflndlicher Baugrund" ist in dem Sinn zu verstehen, dass Setzungsbeträge zu erwarten 

sind, die aufgrund der Baugrundbeschaffenheit und der mechanischen Eigenschaften der 

Tragkonstruktion einen maßgeblichen Einfluss auf die Standsicherheit haben.
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Kriterium Nr. 2

a) Bei erddruckbelasteten Gebäuden beträgt die Höhendifferenz zwischen Gründungssohle und 

Erdoberfläche maximal 4 m.

b) Einwirkungen aus Wasserdruck müssen rechnerisch nicht berücksichtigt werden.

Die „Höhendifferenz zwischen Gründungssohle und Erdoberfläche", auf der die Erddruckbelastung 

anfällt, bezieht sich sowohl auf wesentliche tragende Bauteile als auch auf das Gesamtbauwerk 

(z.B. Hanglage).

„Wasserdruck muss rechnerisch nicht berücksichtigt werden" bezieht sich sowohl auf wesentliche 

tragende Bauteile als auch auf das Gesamtbauwerk (z.B. bei erforderlicher Auftriebssicherung).

Kriterium Nr. 3

a) Angrenzende bauliche Anlagen oder öffentliche Verkehrsflächen werden nicht beeinträchtigt.

b) Nachzuweisende Unterfangungen oder Baugrubensicherungen sind nicht erforderlich.

Eine Beeinträchtigung von angrenzenden baulichen Anlagen oder öffentlichen Verkehrsflächen 

bezieht sich ausschließlich auf deren Standsicherheit,

Erforderliche Unterfangungen sind aufgrund DIN 4123:2000-09 Abschnitt 4 Buchstabe f und 

Abschnitt 10.3 rechnerisch nachzuweisen (End- und Zwischenzustände) und gemäß Abschnitt 9 

auszuführen. Auf den rechnerischen Nachweis kann für Bauzustände nur dann verzichtet werden, 

wenn ausnahmslos alle Randbedingungen gemäß Abschnitt 10.2 Buchstabe d eingehalten sind.

Kriterium Nr. 4

a) Die tragenden und aussteifenden Bauteile gehen im Wesentlichen bis zu den Fundamenten 

unversetzt durch.

b) Ein rechnerischer Nachweis der Gebäudeaussteifung, auch für Teilbereiche, ist nicht erforderlich.

Unter „tragenden und aussteifenden Bauteilen“ sind solche Bauteile zu verstehen, die sowohl 

Vertikallasten abtragen als auch zur Aussteifung des Bauwerkes erforderlich sind.

Nur vertikallasttragende Wände und Stützen dürfen mit Über- oder Unterzügen abgefangen werden, 

solange die Aussteifungssysteme nicht betroffen werden.

2



Der Nachweis der Aussteifung bzw. der Aufnahme planmäßiger Horizontalkräfte für Gebäude und für 

Bauwerksteile (z. B. Wände oder Decken) ist nicht erforderlich, wenn aufgrund der Anzahl und der 

konstruktiven Ausbildung der aussteifenden Bauteile zweifelsfrei die horizontalen Belastungen und 

Stabilisierungskräfte ohne explizite Nachweise sicher in die Gründung abgeleitet werden können. Ein 

Nachweis der Aussteifung istz.B. zu führen bei Hallen oder Skelettbauten mit aussteifenden vertikalen 

oder horizontalen Verbänden, Rahmen, Scheiben oder Kernen.

Kriterium Nr. 5

a) Die Geschossdecken sind iinienförmig gelagert und dürfen für gleichmäßig verteilte Lasten 

(kN/m2) und Linienlasten aus nichttragenden Wänden (kN/m) bemessen werden.

b) Geschossdecken ohne ausreichende Querverteilung erhalten keine Einzellasten.

Geschossdecken mit ausreichender Querverteilung (z.B. Stahlbetondecken) fallen unter dieses 

Kriterium, wenn

- eine linienförmige, starre Lagerung in der Berechnung angenommen werden darf,

- nur Flächenlasten inklusive Trennwandzuschlag zu berücksichtigen sind und

- der Nachweis von Einzel- und Linienlasfen mit einfachen Methoden (z. B. Tragstreifen nach 

Heft 240 des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton) erfolgen kann.

Geschossdecken ohne ausreichende Querverteilung (z.B. Holzbalkendecken, Ziegeldecken) fallen 

unter dieses Kriterium, wenn

- eine linienförmige, starre Lagerung in der Berechnung angenommen werden darf,

- nur Flächenlasten inklusive Trennwandzuschlag zu berücksichtigen sind und

- der Nachweis von Einzel- und Linienlasten mit gesondert bemessenen Bauteilen erfolgt.

Kriterium Nr. 6

a) Die Bauteile der baulichen Anlage oder die bauliche Anlage selbst können mit einfachen 

Verfahren der Baustatik berechnet oder konstruktiv festgelegt werden. Räumliche Tragstrukturen 

müssen rechnerisch nicht nachgewiesen werden.

b) Besondere Stabilitäts-, Verformungs- und Schwingungsuntersuchungen sind nicht erforderlich.

Zu „einfachen Verfahren der Baustatik" gehört z.B. die Anwendung von einfachen Formeln und 

Tabellen für Stab-, Platten- und Scheibentragwerke. Werden Rechenprogramme 

(Stabwerksprogramme, FEM-Programme für Platten oder Scheibentragwerke) angewendet, so 

müssen die Bemessung wesentlicher Bauteile bzw. die Bemessungsschnittgrößen durch den 

Tragwerksplaner durch einfache Vergieichsrechnungen kontrolliert und dokumentiert werden.
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Das Kriterium gilt als erfüllt, wenn räumliche Systeme durch Zerlegung in einfache ebene Systeme

nachgewiesen werden können. Dazu zählen z.B. übliche Dachkonstruktionen (z.B. Pfetten-,

Walmdächer).

„Besondere Stäbilitätsuntersuchungen“ sind nicht:

“ Knicknachweis einer Pendelstütze,

- Kippnachweis von Einfeldträgern, die mit dem zulässigen Abstand der Kippaussfeifungen geführt 

werden und die aufgrund der Randbedingungen keine weitere Verfolgung der Stabllisierungskräfte 

erfordern.

„Besondere Verformungsuntersuchungen" sind nicht:

- einfache Durchbiegungsnachweise an ebenen Systemen ohne Berücksichtigung von 

Einwirkungen aus Temperatur und Schwinden,

- Durchbiegungsnachweise, bei denen das Kriechen nur mit einem pauschalen Faktor 

berücksichtigt wird.

„Besondere Schwingungsuntersuchungen“ sind nicht:

- Ermittlungen der Eigenfrequenz am Einmassenschwinger oder an einfachen Einfeldträgern.

Das Kriterium ist z.B. nicht erfüllt für:

- Berechnungen nach Theorie 2. Ordnung,

- Biegedrillknick- und Beulnachweise,

- Tragwerke, bei denen der Feuerwiderstand der tragenden Elemente mit Ingenieurmethoden 

bestimmt wird (sog. „heiße Bemessung“).

Kriterium Nr. 7

a) Außergewöhnliche sowie dynamische Einwirkungen sind nicht vorhanden.

b) Beanspruchungen aus Erdbeben müssen rechnerisch nicht verfolgt werden.

Außergewöhnliche und dynamische Einwirkungen sind in DIN 1055-100 definiert.

Unter das Kriterium fallen dynamische Einwirkungen, die gemäß bauaufsichtlich eingefiihrtem 

Regelwerk bei der Berechnung durch ruhende Ersatzlasten ersetzt werden und für die kein 

Ermüdungsnachweis (Nachweis der Schwingbreife) erforderlich ist.

Das Kriterium ist z.B. nicht erfülit für:
- Tragwerke unter Anpralllasten durch LKW oder vergleichbar schwere Fahrzeuge,

- Kranbahnen,

- Brücken,
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schwingungsanfälfige Bauwerke nach DIN 1055.

Kriterium Nr. 8

Besondere Bauarten wie Spannbetonbau, Verbundbau, geklebte Holzkonstruktionen und geschweißte 

Aluminiumkonstruktionen werden nicht angewendet.

Die Aufzählung ist beispielhaft und in Verbindung mit Kriterium Nr. 6 zu sehen.

Unter „besondere Bauarten“ fallen nicht:

- zugelassene Spannbetonhohldieien / Betonhohldielen mit Typenprüfung bei Einhaltung des 

festgeiegten Anwendungsbereiches,

- andere zugelassene Fertigteilplatten mit Typenprüfung bei Einhaltung des festgelegten 

Anwendungsbereiches,

- Beton-Hai bfertigteilelemente mit statisch mitwirkender Ortbetonschicht z.B. für Wände und 

Decken,

- Brettschichtholzquerschnitte als gerade Balken (z.B. Deckenbalken, Sparren und Pfetten),

- Wintergarten- und Treppenkonstruktionen nach Handwerksregeln.

Unter „besondere Bauarten" fallen z.B. auch:

- Ganzglaskonstruktionen,

- Seiltragwerke,

- Nagelplattenbinder mit Stützweiten über 12 m.
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Anlage 1a

An (untere Bauaufsichts- / Abgrabungsbehörde) Nr. im Bau- / Abgrabungsantragsverzeichnis 
der unteren Bauaufsichtsbehörde

Eingangsstempel der unteren 
Bauaufsichtsbehörde

Zutreffendes bitte emkröuzen 0 oderausfOilen

Erklärung über die Erfüllung des Kriterienkatalogs 

gemäß Anlage 2 der BauVorIV

1. Antragsteller / Bauherr
Name i Vorname
Innwerk AG |

Telefon (mit Vorwahl) Fax

Straße, Hausnummer j PLZ, Ort
Schulstraße 2 i 84533 Stammham

E-Mail
hydropower@verbund.com

2. Ersteller des Standsicherheitsnachweises _________ _______  __________________________
(Werden die Standsicherheifsnachwelse durch mehrere Tragwerksplaner erstellt, erfolgt die Koordinierung durch den Unterzeichner)

Name
Kichler (Winderl Ingenieure GmbH)

Vorname
Georg

Telefon (mit Vorwahl) Fax
089 24 88 15 26 00

Straße, Hausnummer
Landaubogen1

PLZ, Ort
81373 München

E-Mail
office@winderi-ing.de

Nachweisberechtigung nach Art. 62 Abs. 2 Salz 1 Halbsatz 1 BayBO

□ nein lX] ja Beruf
Bauingenieur

3. Baugrundstück
Gemarkung
Egglfing am Inn

Flur-Nr.
1006/26

Gemeinde
Bad Füssing

Straße, Hausnummer Gemeindeteil
Egglfing am Inn

VerwaltungsgemeinsChafl

4. Vorhaben _______________________ _____________________ __________ ___ _________________
(Besteht ein Vorhaber! aus mehreren baulichen Anlagen, so ist der Kriterienkatalog für Jede bauliche Anlage gesondert auszufüilen) 

Genaue Bezeichnung des Vorhabens
KW Eggling - Obernberg - Durchgängigkeit und Lebensraum - Querung Stillgewässer

mailto:hydropower@verbund.com
mailto:office@winderi-ing.de


5. Kriterienkatalog gemäß Anlage 2 der BauVorlV
Nr. 1 a) Die Baugrundverhältnisse sind eindeutig und erlauben eine übliche Flachgründung 

entsprechend DIN 1054.
lEJja I I nein

b) Es liegen keine Gründungen auf setzungsempfindlichem Baugrund vor. IE] ja I I nein

Nr. 2 a) Bei erddruckbelasteten Gebäuden beträgt die Flöhendifferenz zwischen Gründungssohle 
und Erdoberfläche maximal 4 m.

Dja I I nein

b) Einwirkungen aus Wasserdruck müssen rechnerisch nicht berücksichtigt werden. IE ja I I nein

Nr. 3 a) Angrenzende bauliche Anlagen oder öffentliche Verkehrsflächen werden nicht 
beeinträchtigt.

IEl ja I I nein

b) Nachzuweisende Unterfangungen oder Baugrubensicherungen sind nicht erforderlich. [El ja I I nein

Nr. 4 a) Die tragenden und aussteifenden Bauteile gehen im Wesentlichen bis zu den
Fundamenten unversetzt durch.

[El ja I I nein

b) Ein rechnerischer Nachweis der Gebäudeaussteifung, auch für Teilbereiche, ist nicht 
erforderlich.

IEl ja I I nein

Nr. 6 a) Die Geschossdecken sind linienförmig gelagert und dürfen für gleichmäßig verteilte
Lasten (kN/m2) und Linienlasten aus nichttragenden Wänden (kN/m) bemessen werden.

Dja I I nein

b) Geschossdecken ohne ausreichende Querverteilung erhalten keine Einzellasten. Dja I I nein

Nr. 6 a) Die Bauteile der baulichen Anlage oder die bauliche Anlage selbst können mit einfachen 
Verfahren der Baustatik berechnet oder konstruktiv festgelegt werden. Räumliche 
Tragstrukturen müssen rechnerisch nicht nachgewiesen werden.

IE ja I I nein

b) Besondere Stabilitäts-, Verformungs- und Schwingungsuntersuchungen sind nicht 
erforderlich.

El ja I I nein

Nr. 7 a) Außergewöhnliche sowie dynamische Einwirkungen sind nicht vorhanden. Eia I I nein

b) Beanspruchungen aus Erdbeben müssen rechnerisch nicht verfolgt werden. E ja I I nein

Nr. 8 Besondere Bauarten wie Spannbetonbau, Verbundbau, Lelmholzbau und geschweißte 
Aluminiumkonstruktionen werden nicht angewendet.

Eia I I nein

Die vorgenannten Kriterien wurden ausnahmslos mit ja beantwortet.
[Ajja 

I I nein

Eine Prüfung des Standsicherheitsnachweises ist daher
i [X) nicht erforderlich, 

j I I erforderlich.



zu Anlage 1a

Erläuterungen zur

„Erklärung über die Erfüllung des Kriterien katalogs 
gemäß Anlage 2 der BauVorIV“

Grundsätzliches

Die Prüfpflicht für den Standsicherheitsnachweis entfällt nur, wenn alle Kriterien des Kriterienkatalogs 

ausnahmslos zutreffen. Diese Feststellung trifft der Nachweisersteller. Die Feststellung des 

Nachweiserstellers wird von der Bauaufsichtsbehörde nicht überprüft.

Erläuterungen zu den einzelnen Kriterien:

Kriterium Nr. 1

aj Die Baugrundverhältnisse sind eindeutig und erlauben eine übliche Flachgründung entsprechend 

DIN 1054.

b) Es liegen keine Gründungen auf setzungsempfindlichem Baugrund vor.

„Eindeutig" sind die Baugrundverhältnisse, wenn im betreffenden Baufeld zweifelsfrei einfache und 

einheitliche Baugründverhältnisse vorhanden sind und die Beurteilung der Standsicherheit aufgrund 

gesicherter Erfahrungen (z.B. aus nahen Nachbarbauvorhaben) erfolgen kann. Die Kontrolle der 

Baugrundverhältnisse erfolgt während der Bauausführung, z.B. bei Aushub der Baugrube oder bei der 

Herstellung der Gründungsebene. Bei Fehlen gesicherter Erfahrungen über den Baugrund im 

Baugebiet können eindeutige Baugrundverhältnisse nur dann als gegeben angenommen werden, 

wenn zur Erstellung des Standsicherheltsnachweises ein geotechnfscher Bericht zur 

Baugrunduntersuchung (geotechnischer Untersuchungsbericht) vorllegt, welcher die relevanten 

Anforderungen (zulässige Bodenpressungen, Angaben zu Setzungen, Angaben zu Grund- und 

Sehichtenwasser, Angaben zur Baugrubensicherung) bestätigt.

Unter „üblicher Flachgründung entsprechend DIN 1054" sind Gründungen auf Einzel- und 

Streifenfundamenten sowie tragende Bodenplatten zu verstehen, die unter Annahme einer linearen 

Sohldruckverteilung berechnet werden, wobei der einwirkende charakteristische Sohldruck und der 

aufnehmbare Sohldruck einander gegenübergestellt werden (Annahmen „aufnehmbarer Sohldruck“ 

nach DIN 1054:2005-01 Anh. A).

„Setzungsempfindlicher Baugrund" ist in dem Sinn zu verstehen, dass Setzungsbeträge zu erwarten 

sind, die aufgrund der Baugrundbeschaffenheit und der mechanischen Eigenschaften der 

Tragkonstruktion einen maßgeblichen Einfluss auf die Standsicherheit haben.
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Kriterium Nr. 2

a) Bei erddruckbelasteten Gebäuden beträgt die Höhendifferenz zwischen Gründungssohle und 

Erdoberfläche maximal 4 m.

b) Einwirkungen aus Wasserdruck müssen rechnerisch nicht berücksichtigt werden.

Die „Höhendifferenz zwischen Gründungssohle und Erdoberfläche", auf der die Erddruckbelastung 

anfällt, bezieht sich sowohl auf wesentliche tragende Bauteile als auch auf das Gesamtbauwerk 

(z.B. Hanglage).

„Wasserdruck muss rechnerisch nicht berücksichtigt werden“ bezieht sich sowohl auf wesentliche 

tragende Bauteile als auch auf das Gesamtbauwerk (z.B. bei erforderlicher Auftriebsstcherung).

Kriterium Nr. 3

a) Angrenzende bauliche Anlagen oder öffentliche Verkehrsflächen werden nicht beeinträchtigt.

b) Nachzuweisende Unterfangungen oder Baugrubensicherungen sind nicht erforderlich.

Eine Beeinträchtigung von angrenzenden baulichen Anlagen oder öffentlichen Verkehrsflächen 

bezieht sich ausschließlich auf deren Standsicherheit.

Erforderliche Unterfangungen sind aufgrund DIN 4123:2000-09 Abschnitt 4 Buchstabe f und 

Abschnitt 10.3 rechnerisch nachzuweisen (End- und Zwischenzustände) und gemäß Abschnitt 9 

auszuführen. Auf den rechnerischen Nachweis kann für Bauzustände nur dann verzichtet werden, 

wenn ausnahmslos alle Randbedingungen gemäß Abschnitt 10.2 Buchstabe d eingehalten sind.

Kriterium Nr. 4

a) Die tragenden und aussteifenden Bauteile gehen im Wesentlichen bis zu den Fundamenten 

unversetzt durch.

b) Ein rechnerischer Nachweis der Gebäudeaussteifung, auch für Teilbereiche, ist nicht erforderlich.

Unter „tragenden und aussteifenden Bauteilen" sind solche Bauteile zu verstehen, die sowohl 

Vertikallasten abtragen als auch zur Aussteifung des Bauwerkes erforderlich sind.

Nur vertikallasttragende Wände und Stützen dürfen mit Über- oder Unterzügen abgefangen werden, 

solange die Aussteifungssysteme nicht betroffen werden.

2



Der Nachweis der Aussteifung bzw. der Aufnahme planmäßiger Horizontalkräfte für Gebäude und für 

Bauwerksteile (z. B. Wände oder Decken) ist nicht erforderlich, wenn aufgrund der Anzahl und der 

konstruktiven Ausbildung der aussteifenden Bauteile zweifelsfrei die horizontalen Belastungen und 

Stabilisierungskräfte ohne explizite Nachweise sicher in die Gründung abgeleitet werden können. Ein 

Nachweis der Aussteifung ist z.B. zu führen bei Hallen oder Skelettbauten mit aussteifenden vertikalen 

oder horizontalen Verbänden, Rahmen, Scheiben oder Kernen.

Kriterium Nr. 5

aj Die Geschossdecken sind linienförmig gelagert und dürfen für gleichmäßig verteilte Lasten 

(kN/m2) und Unienlasten aus nichttragenden Wänden (kN/m) bemessen werden, 

b) Geschossdecken ohne ausreichende Querverteilung erhalten keine Einzellasten.

Geschossdecken mit ausreichender Querverteilung (z.B. Stahlbetondecken) fallen unter dieses 

Kriterium, wenn

- eine linienförmige, starre Lagerung in der Berechnung angenommen werden darf,

- nur Flächenlasten inklusive Trennwandzuschlag zu berücksichtigen sind und

- der Nachweis von Einzel- und Linienlasten mit einfachen Methoden (z. B. Tragstreifen nach 

Heft 240 des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton) erfolgen kann.

Geschossdecken ohne ausreichende Querverteilung (z.B. Holzbalkendecken, Ziegeldecken) fallen 

unter dieses Kriterium, wenn

- eine linienförmige, starre Lagerung In der Berechnung angenommen werden darf,

- nur Flächenlasten inklusive Trennwandzuschlag zu berücksichtigen sind und

- der Nachweis von Einzel- und Linienlasten mit gesondert bemessenen Bauteilen erfolgt.

Kriterium Nr. 6

a) Die Bauteile der baulichen Anlage oder die bauliche Anlage selbst können mit einfachen 

Verfahren der Baustatik berechnet oder konstruktiv festgelegt werden. Räumliche Tragstrukturen 

müssen rechnerisch nicht nachgewiesen werden.

b) Besondere Stabilitäfs-, Verformungs- und Schwingungsuntersuchungen sind nicht erforderlich.

Zu „einfachen Verfahren der ßaustatik“ gehört z.B. die Anwendung von einfachen Formeln und 

Tabellen für Stab-, Platten- und Scheibentragwerke. Werden Rechenprogramme 

(Stabwerksprogramme, FEM-Programme für Platten oder Scheibentragwerke) angewendet, so 

müssen die Bemessung wesentlicher Bauteile bzw. die Bemessungssehnittgrößen durch den 

Tragwerksplaner durch einfache Vergleichsrechnungen kontrolliert und dokumentiert werden.
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Das Kriterium gilt als erfüllt, wenn räumliche Systeme durch Zerlegung in einfache ebene Systeme

nachgewiesen werden können. Dazu zählen z.B. übliche Dachkonstruktionen (z.B. Pfetten-,

Walmdächer).

„Besondere Stabilitätsuntersuchungen“ sind nicht:

- Knicknachweis einer Pendelstütze,

- Kippnachweis von Einfeldträgern, die mit dem zulässigen Abstand der Kippaussteifungen geführt 

werden und die aufgrund der Randbedingungen keine weitere Verfolgung der Stabilisierungskräfte 

erfordern.

„Besondere Verformungsuntersuchungen“ sind nicht:

- einfache Durchbiegungsnachweise an ebenen Systemen ohne Berücksichtigung von 

Einwirkungen aus Temperatur und Schwinden,

- Durchbiegungsnachweise, bei denen das Kriechen nur mit einem pauschalen Faktor 

berücksichtigt wird.

„Besondere Schwingungsuntersuchungen" sind nicht;

- Ermittlungen der Eigenfrequenz am Einmassenschwinger oder an einfachen Einfeldträgern.

Das Kriterium ist z.B. nicht erfüllt für;

- Berechnungen nach Theorie 2. Ordnung,

- Biegedrillknick- und Beuinachweise,

- Tragwerke, bei denen der Feuerwiderstand der tragenden Elemente mit Ingenieurmethoden 

bestimmt wird (sog. „heiße Bemessung“).

Kriterium Nr. 7

a) Außergewöhnliche sowie dynamische Einwirkungen sind nicht vorhanden.

b) Beanspruchungen aus Erdbeben müssen rechnerisch nicht verfolgt werden.

Außergewöhnliche und dynamische Einwirkungen sind In DIN 1055-100 definiert.

Unter das Kriterium fallen dynamische Einwirkungen, die gemäß bauaufsichtlich eingeführtem 

Regelwerk bei der Berechnung durch ruhende Ersatzlasten ersetzt werden und für die kein 

Ermüdungsnachweis (Nachweis der Schwingbreite) erforderlich ist.

Das Kriterium ist z.B. nicht erfüllt für:

- Tragwerke unter Anpralllasten durch LKW oder vergleichbar schwere Fahrzeuge,

- Kranbahnen,

- Brücken,
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schwingungsanfällige Bauwerke nach DIN 1055.

Kriterium Nr. 8

Besondere Bauarten wie Spannbetonbau, Verbundbau, geklebte Holzkonstruktionen und geschweißte 

Aluminlumkohstruktionen werden nicht angewendet

Die Aufzählung ist beispielhaft und in Verbindung mit Kriterium Nr. 6 zu sehen.

Unter „besondere Bauarten“ fallen nicht:

- zugelassene Spannbetonhohldielen / Betonhohldielen mit Typenprüfung bei Einhaltung des 

festgelegten Anwendungsbereiches,

- andere zugelassene Fertigteilplatten mit Typenprüfung bei Einhaltung des festgelegten 

Anwendungsbereiches,

- Beton-Halbfertigteilelemente mit statisch mitwirkender Ortbetonschicht z.B. für Wände und 

Decken,

- Brettschichtholzquerschnitte als gerade Balken (z.B. Deckenbalken, Sparren und Pfetten),

- Wintergarten- und Treppenkonstruktionen nach Handwerksregeln.

Unter „besondere Bauarten“ fallen z.B. auch:

- Ganzglaskonstruktionen,

- Seiltragwerke,

- Nagelplattenbinder mit Stützweiten über 12 m.
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